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Zusammenfassung 

Zum 1. Januar 2009 traten in Deutschland die Regelungen über die so genannte Abgeltung-
steuer in Kraft. Sie betreffen in erster Linie private Kapitaleinkünfte. Bereits ein Jahr zuvor 
wurden Regelungen über die so genannte Thesaurierungsbegünstigung von Gewinneinkünften 
wirksam. Beide Regelwerke stellen aufgrund der Komplexität der ineinandergreifenden 
Pflichten und Optionen eine erhebliche Herausforderung für die Steuerpflichtigen dar; beiden 
ist gemeinsam, dass sie eine Schedulenbesteuerung vorsehen. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird der Frage nachgegangen, welche Schritte 
der deutsche Gesetzgeber zu unternehmen hätte, um die Schedulenbesteuerung im unterneh-
merischen Bereich praktikabler und einfacher zu gestalten. Die Ergebnisse werden im Rah-
men einer vergleichenden Analyse der deutschen und polnischen Regelungen hergeleitet.  
Dabei zeigt sich insbesondere, dass vom polnischen Gesetzgeber dieselben Ziele mit wesent-
lich einfacheren Regeln verfolgt werden. Am Ende der Untersuchung werden konkrete Hand-
lungsempfehlungen sowohl an den Gesetzgeber in Deutschland als auch an den Gesetzgeber 
in Polen formuliert. 

                                     
∗ Dr. Adam Gierałka ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Stephan Kudert am Lehrstuhl für 

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschafts-
prüfung, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) tätig. Email: gieralka@euv-frankfurt-o.de.   
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1 Einleitung 

Der deutsche Gesetzgeber ist seit Jahren bestrebt, im Rahmen der Unternehmensbesteuerung die 

gewerblichen Einkünfte von Personenunternehmen (Einzelunternehmen und Personengesell-

schaften) einer besonderen einkommensteuerrechtlichen Behandlung zuzuführen: Einerseits um 

der Tatsache einer Zusatzbelastung mit der Gewerbesteuer Rechnung zu tragen.1 Andererseits 

um die steuerliche Gesamtbelastung von Gewinnen an das Besteuerungsniveau von Kapitalge-

sellschaften anzunähern.2 Dabei scheint keine Lösung vor dem deutschen Gesetzgeber sicher zu 

sein, um ausprobiert zu werden. Der seit dem Jahr 1994 geltende abgesenkte Tarif für gewerbli-

che Einkünfte nach § 32c EStG a. F.3 wurde mit dem VZ 2001 durch das Mechanismus der An-

rechnung pauschaler Gewerbesteuerbelastung nach § 35 EStG ersetzt.4 Um die zweite Ziel-

setzung zu erreichen, wurde zuletzt durch das Unternehmensteuerreformgesetz 20085 eine gänz-

lich neue Regelung zur Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne nach § 34a EStG  

(so genannte Thesaurierungsbegünstigung) eingeführt.6 Zugleich lief die ausschließlich (!) im 

VZ 2007 geltende Regelung zur Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften nach § 32c EStG n. F. 

aus. Der Entlastungsbetrag nach § 32c Abs. 1 und 2 EStG n. F. wurde ursprünglich eingeführt, 

damit Gewinneinkünfte (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 EStG) von der so genannten Reichensteuer 

(§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG) nicht erfasst werden.7 

                                     
1  Vgl. die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen zur Siche-

rung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im europäischen Binnenmarkt (Standortsicherungsgesetz –  
StandOG) vom 05. März 1993, BT-Drucksache 12/4487, S. 25, http://drucksachen.bundestag.de (Stand: 
15.01.2009). 

2  Auf diesen Aspekt der Unternehmensteuerreform 2008 weist etwa Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a 
EStG – Einstieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, 
Schumpeter Discussion Papers 2008-009, http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/edocs/dokumente/fbb/wirtschafts-
wissenschaft/sdp/sdp08/sdp08009.pdf (Stand: 16.01.2009), S. 1-42 (5) hin. 

3 § 32c EStG a. F. steht für § 32c EStG i. d. F. des Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen 
zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Europäischen Binnenmarkt (Standortsicherungsge-
setz - StandOG) vom 13. September 1993, BGBl. I S. 1569. Nach der ursprünglichen Fassung des § 32c 
EStG a. F. wurde der reguläre Spitzensteuersatz des Einkommensteuertarifs von 53 % auf 47 % für gewerbli-
che Einkünfte begrenzt (für die Jahre 1994-1998; anschließend galt eine Begrenzung auf 45 % (für das Jahr 
1999) und auf 43 % (für das Jahr 2000). 

4 Die Änderung erfolgte durch das Steuersenkungsgesetz vom 23. Oktober 2000, BGBl. I S. 1433. 
5 Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. August 2007, BGBl. I S. 1912. 
6 Zur Darstellung der wichtigsten Maßnahmen des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vgl. etwa Merker, 

Christian, Unternehmensteuerreformgesetz 2008, Änderungen des Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- 
und Gewerbesteuergesetzes, SteuerStud 2007, S. 431-437 (Teil 1), S. 500-505 (Teil 2). Vgl. auch Hey, Jo-
hanna, Verletzung fundamentaler Besteuerungsprinzipien durch die Gegenfinanzierungsmaßnahmen des Un-
ternehmensteuerreformgesetzes 2008, BB 2007, S. 1303-1309. 

7 Vgl. Schmidt/Loschelder, EStG, 27. Auflage 2008, § 32c Rz 1, 10. Vgl. auch die Analyse von Hechtner, 
Frank / Hundsdoerfer, Jochen, Unbeabsichtigte Reichensteuer auf Gewinneinkünfte: Belastungswirkung und 
Gestaltungsspielräume, BB 2006, S. 2123-2130. 



Gierałka: Optionale Schedulenbesteuerung unternehmerischer Einkünfte als praktikable Alternative …         - S. 4  - 

Nachträgliche gesetzgeberische Korrekturen des § 35 EStG im Rahmen des Jahresteuergesetzes 

20088 brachten neue Fragen für die Steuerpflichtigen mit sich.9 Weitere Änderungen des § 34a 

EStG wurden im Zuge des Jahressteuergesetzes 200910 umgesetzt.11 

Mit der Einführung der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG wird für unternehmerische 

Gewinneinkünfte in Deutschland seit dem VZ 2008 der Grundsatz der synthetischen Einkom-

mensteuer durchbrochen und erstmals eine optionale Schedulenbesteuerung eingeführt.12 Aus 

diesem Anlass wird im Rahmen des vorliegenden Beitrags ein Blick nach Polen gerichtet, um die 

dort seit einigen Jahren praktizierte Linearbesteuerung für Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit als 

gegebenenfalls eine in Erwägung zu ziehende Alternative zu § 34a EStG unter systematischen 

Gesichtspunkten zu betrachten. Stellt die polnische Linearbesteuerung ein Vorbild für die Re-

form bzw. Vereinfachung der Thesaurierungsbegünstigung in Deutschland dar? Kann das gesetz-

te Ziel, eine Annäherung an das Belastungsniveau von Kapitalgesellschaften, auch praktikabler 

erreicht werden? 

Nach Ansicht des Verfassers sind bei der erstmaligen Einführung der Schedulenbesteuerung un-

ternehmerischer Einkünfte in Deutschland die einfachsten Lösungen aus dem Blickfeld des Ge-

setzgebers geraten. Auf dieser These bauen die folgenden Ausführungen auf, indem ein Blick 

nicht in die Besteuerungstheorie sondern über die Grenze auf die seit Jahren praktizierte Alterna-

tive im östlichen Nachbarland gerichtet wird.13  

Dabei wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Systematik der jeweils national umgesetzten 

Besteuerungskonzepte (Schedulenbesteuerung im unternehmerischen Bereich in Deutschland 

respektive Polen) zuerst getrennt untersucht. Erst anschließend erfolgt eine kritische länderüber-

greifende Gegenüberstellung der geltenden Regelungen. Nicht untersucht werden dagegen die 

                                     
8 Jahressteuergesetz 2008 (JStG 2008) vom 20. Dezember 2007, BGBl. I S. 3150. 
9  Vgl. hierzu Hechtner, Frank / Hundsdoerfer, Jochen, Die missverständliche Änderung der Gewerbesteueran-

rechnung nach § 35 EStG durch das Jahressteuergesetz 2008 – Auswirkungen für die Steuerpflichtigen und 
für das Steueraufkommen, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 38/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 10.01.2009), S. 1-20; Blaufus, Kay / Hecht-
ner, Frank / Hundsdoerfer, Jochen, Die Gewerbesteuerkompensation nach § 35 EStG im Jahressteuergesetz 
2008 – Was will uns der Gesetzgeber mit der Neufassung sagen?, BB 2008, S. 80-88.  

10 Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) vom 19. Dezember 2008, BGBl. I S. 2794. 
11 Zu Änderungen des § 34a EStG im Zuge des JStG 2009 vgl. z. B. Nacke, Alois Th., Die einkommensteuerli-

chen Änderungen durch das Jahresteuergesetz 2009, DB 2008, S. 2792-2800 (2798 f.). Vgl. auch Korn, Klaus 
/ Strahl, Martin, Beratungsrelevante Aspekte zum JStG 2009 und zu weiteren steuerlichen Änderungsgeset-
zen, KÖSDI 2009, S. 16358-16387. 

12  Zur Kritik vgl. Lang, in: Tipke/Lang19, Steuerrecht, § 9 Rz. 505. 
13 Vgl. auch Kainz, Robert / Knirsch, Deborah / Schanz, Sebastian, Schafft die deutsche oder österreichische 

Begünstigung für thesaurierte Gewinne höhere Investitionsanreize?, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre 
(arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 41/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 
15.01.2009), S. 1-25. 
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Interdependenzen zwischen der unternehmerischen und privaten Schedulenbesteuerung im je-

weiligen Land.14 Genauso wenig ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchung die Frage, in-

wieweit eine Schedulenbesteuerung in Deutschland den verfassungsrechtlichen Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) entspricht.15 

Den Ausführungen liegt die zum 1. Januar 2009 geltende Rechtslage zugrunde. Auf die geplan-

ten steuerlichen Maßnahmen, die im Zuge des so genannten Konjunkturpaktes II von der Großen 

Koalition am 12. Januar 2009 vereinbart und in der Regierungserklärung von der Bundeskanzle-

rin, Frau Dr. Angela Merkel, im Deutschen Bundestag am 14. Jan. 2009 vorgestellt wurden, wird 

an den einschlägigen Stellen hingewiesen, da sie teilweise rückwirkend zum 1. Januar 2009 in 

Kraft gesetzt werden.16 Es sei allerdings bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die 

geplanten steuerlichen Maßnahmen sich lediglich auf eine geringfügige technische Neujustie-

rung des Einkommensteuertarifs beschränken, ohne seine progressive Grundstruktur zu ändern. 

Damit behalten die in der Analyse gewonnenen Erkenntnisse auch nach der Verabschiedung des 

Konjunkturpaktes II ihre materielle Aussagekraft. 

                                     
14  Vgl. hierzu die Untersuchung von Rumpf, Dominik / Kiesewetter, Dirk / Dietrich, Maik, Investitionsent-

scheidungen und die Begünstigung nicht entnommener Gewinne nach § 34a EStG, Arbeitskreis Quantitative 
Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 33/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de 
(Stand: 15.01.2009), S. 1-46; siehe auch die ländervergleichende Analyse von Kainz, Robert / Knirsch, Debo-
rah / Schanz, Sebastian, Schafft die deutsche oder österreichische Begünstigung für thesaurierte Gewinne hö-
here Investitionsanreize?, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 41/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-25. 

15 Nach der Rechtsprechung des BVerfG in Deutschland muss eine Schedulenbesteuerung im Rahmen der Ein-
kommensteuer sog. besonderen Rechtfertigungsanforderungen genügen. Ein Hinweis auf die systematische 
Unterscheidung zwischen verschiedenen Einkunftsarten dafür genügt nicht; so zuletzt BVerfG, 2 BvL 2/99 
vom 21.06.2006, Absatz-Nr. 1-126 (72), http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20060621_2bvl000299.html 
(Stand: 10.01.2009).  

16 Vgl. das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, vom Bundestag am 13. Feb-
ruar 2009 und vom Bundesrat am 20. Februar 2009 angenommen; Bundesrat-Drucksache 120/09,  
http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2009/0120-09.pdf (Stand: 23.02.2009).  
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2 Schedulenbesteuerung im Rahmen der Unternehmens-
besteuerung in einem Systemvergleich 

2.1 Unternehmensbesteuerung in Deutschland 

2.1.1 Fehlende Rechtsformneutralität als Ausgangspunkt der Analyse 
Die Unternehmensbesteuerung ist in Deutschland nicht rechtsformunabhängig. Das ist an sich 

keine neue Erkenntnis:  

"Seit mehr als 75 Jahren wird aber nun die Rechtsformneutralität der Besteuerung  

ohne greifbare Ergebnisse diskutiert und ist nach wie vor nicht unumstritten."17  

Nicht zuletzt liegt es daran, dass ein Gebot einer rechtsformneutralen Besteuerung dem deut-

schen Grundgesetz (GG) bekanntlich nicht zu entnehmen ist. Insbesondere ist Art. 3 Abs. 1 GG 

nicht zu entnehmen, dass „ausgeschüttete Gewinne von Kapitalgesellschaften beim Anteilseigner 

einkommensteuerlich ebenso zu behandeln sind wie entnommene Gewinne von Personengesell-

schaften“.18 Somit wird die deutsche Unternehmensbesteuerung nach wie vor durch zwei grund-

legende Prinzipien beherrscht: das Trennungs- und das Transparenzprinzip. 

Im Falle von Kapitalgesellschaften wird die Ebene der Gesellschaft von der Gesellschafterebene 

separat mit Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) und Gewerbesteuer besteuert. Erst 

anschließend werden die Beteiligungserträge bei den Eigentümern erfasst (Trennungsprinzip; 

siehe Exkurs 1 auf der nächsten Seite).19  Bei Personenunternehmen wird dagegen auf den Un-

ternehmer bzw. Gesellschafter selbst abgestellt, so dass grundsätzlich eine direkte Ergebniszu-

ordnung vorgenommen wird (Transparenzprinzip).20 Trotz der Gewerbesteuerbelastung der ge-

                                     
17  Neu, Norbert / Neumann, Ralf / Neumayer, Jochen, Mehr Steuerplanungs-Sicherheit für mittelständische 

GmbH - ein "Wunschzettel" an den Gesetzgeber, GmbHR 2005, S. 24-39 (25). 
18 Das Zitat stammt aus dem Beschluss des BVerfG zu § 32c EStG a. F., in dem die Verfassungsmäßigkeit der 

Tarifbegrenzung für gewerbliche Einkünfte bejaht worden ist; BVerfG, 2 BvL 2/99 vom 21.06.2006, Absatz-
Nr. 1-126 (114), http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20060621_2bvl000299.html (Stand: 10.01.2009). 
Der BFH hat dagegen in seinem Vorlagebeschluss an das BVerfG ein Gebot zur rechtsformneutralen Besteu-
erung aus dem Art. 3 Abs. 1 GG auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise und unter Gel-
tung des körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahrens (1977-2000) hergeleitet; vgl. BFH-Beschluss vom 
24.02.1999, X R 171/96, BStBl. II 1999, S. 450; ebenfalls zu beziehen unter: http://www.bfh.simons-
moll.de/bfh_1999/XX990450.HTM (Stand: 15.01.2009). 

19 Zur Darstellung der Besteuerungsgrundsätze von Kapitalgesellschaften nach dem Inkrafttreten der Unter-
nehmensteuerreform 2008 vgl. Förster, Guido, Unternehmensteuerreform 2008: Kapitalgesellschaften, Stbg 
2007, S. 559-572. 

20 Zur Darstellung der Besteuerungsgrundsätze von Personengesellschaften nach dem Inkrafttreten der Unter-
nehmensteuerreform 2008 vgl. Ley, Ursula, Personengesellschaften nach der Unternehmensteuerreform 2008 
unter besonderer Berücksichtigung der Thesaurierungsbegünstigung, KÖSDI 2007, S. 15737-15757; Schmitt, 
Michael, Unternehmensteuerreform 2008: Personengesellschaften, Stbg 2007, S. 573, 580-592. 
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werblichen Gewinne von Personenunternehmen resultiert ihre steuerliche Gesamtbelastung im 

Wesentlichen aus der erreichten Progressionsstufe im Einkommensteuertarif nach § 32a Abs. 1 

EStG (siehe die Ausführungen unter 2.1.2). 

Aus den Unterschieden zwischen dem Trennungs- und Transparenzprinzip resultieren divergie-

rende steuerliche Belastungsfolgen, die vor allem auf die nicht aufeinander abgestimmten Tarife 

der Einkommen- und der Körperschaftsteuer zurückzuführen sind. Die hier nicht weiter betrach-

teten Bemessungsgrundlagendifferenzen kommen hinzu. Die Belastungen allein aufgrund der 

Existenz der Gewerbesteuer verkomplizieren das steuerliche Belastungsgeflecht zusätzlich. Da-

mit sind die Unternehmer bei der konstitutiven Entscheidung über die Rechtsformwahl auch 

immer gut beraten, die steuerlichen Implikationen in jedem Einzelfall mit zu berücksichtigen. 

Exkurs 1: Steuerliche Belastung von Körperschaften in Deutschland  

Der lineare Tarif der Körperschaftsteuer beträgt seit dem VZ 2008 einheitlich 15 % (§ 23 

Abs. 1 KStG), unabhängig davon, ob Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet werden. 

Zusätzlich wird der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % der festgesetzten Körper-

schaftsteuer erhoben. Es kommt noch die Belastung mit der Gewerbesteuer hinzu, die bei 

einer konstanten Messzahl von 3,5 % (§ 11 Abs. 2 GewStG) in Abhängigkeit von dem He-

besatz der jeweiligen Gemeinde unterschiedlich hoch ausfällt. Wird ein gewerbesteuerli-

cher Hebesatz von 400 % unterstellt,21 ergibt sich – unter Beachtung der Tatsache, dass 

die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe durch § 4 Abs. 5b EStG 

i. V. m. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG ausgeschlossen wird – eine Gesamtbelastung inländischer 

Gewinne von deutschen Kapitalgesellschaften in Höhe von  

Gesamtgrenzbelastung KapGes = 0,035 x 4 + 0,15 x (1 + 0,055) = 0,29825. 

Es ist zu beachten, dass bei einer statischen Belastungsanalyse auch die steuerlichen Fol-

gen der Dividendenbesteuerung in die Analyse einzubeziehen sind. Unter Berücksichtung 

der Tatsache, dass private Kapitaleinkünfte bei natürlichen Personen grundsätzlich einer 

besonderen Besteuerung auf der Bruttobasis mit einem Steuersatz von 25 % der Einnah-

men unterliegen (Grundfall der Abgeltungsteuer),22 kumuliert sich die gesamte Belastung 

von Gewinnen deutscher Kapitalgesellschaften im Inlandsfall auf  

                                     
21 An dieser Stelle sei auf die umstrittene Regelung über den Mindesthebesatz der Gewerbesteuer von 200 % in 

§ 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG hingewiesen. Vgl. Montag, in: Tipke/Lang19, Steuerrecht, § 12 Rz. 1, 40. 
22 Vgl. hierzu zuletzt Hechtner, Frank / Hundsdoerfer, Jochen, Schedulenbesteuerung von Kapitaleinkünften mit 

der Abgeltungsteuer: Belastungswirkungen und neue Problemfelder, StuW 2009, S. 23-41. 
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Gesamtgrenzbelastung KapGes_gesamt = 0,29825 + (1 – 0,29825) x 0,25 x (1 + 0,055) = 0,48334. 

Dabei wurde der Solidaritätszuschlag erfasst, die Belastung mit der Kirchensteuer aber 

der Vereinfachung halber ausgeblendet.23 Die Gesamtbelastung stellt sich naturgemäß an-

ders dar, wenn die Abgeltungsteuer nicht anwendbar ist (etwa wegen § 20 Abs. 8 EStG, 

§ 32d Abs. 2 oder Abs. 6 EStG) bzw. das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) zum 

Tragen kommt.24 

Ende des Exkurses!  

Im Folgenden wird der Augenmerk der Analyse auf die Schedulenbesteuerung im Rahmen der 

Einkommensteuerung von Personenunternehmen gelegt, weswegen allein die begünstigende 

Einkommensbesteuerung nach § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG im Fokus der Betrachtung stehen wird. 

Diese kann allerdings erst dann sinnvoll erfolgen, nachdem die grundsätzliche Besteuerungssys-

tematik der Personenunternehmen herausgearbeitet worden ist. Die anderen systemimmanenten 

Aspekte der Unternehmensbesteuerung in Deutschland werden an den jeweils relevanten Stellen 

betrachtet, insoweit sie für die Systemanalyse von Relevanz sind.  

2.1.2 Systematische Einordnung und Funktionsweise der Thesaurie-
rungsbegünstigung nach § 34a Abs. 1 EStG 

Grundsätzlich unterliegen - dem Grundsatz der synthetischen Einkommensteuer folgend - neben 

den Überschusseinkunftsarten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4  

bis 7 EStG) auch die Gewinneinkünfte (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 EStG), d. h. die Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft (§ 13 EStG), aus Gewerbebe-

trieb (§ 15 EStG) und selbständiger Arbeit (§ 18 EStG) der regulären Besteuerung nach dem 

progressiven Einkommensteuertarif des § 32a Abs. 1 EStG, indem sie in die Summe der Ein-

künfte nach § 2 Abs. 3 EStG eingehen. Im Folgenden sollen allein die Einkünfte aus Gewerbebe-

trieb (§ 15 EStG) betrachtet werden, auch wenn die Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a 

Abs. 1 Satz 1 EStG allen Gewinneinkünften offen steht.25 

                                     
23 Vgl. hierzu Kußmaul, Heinz / Meyering, Stephan, Abgeltungsteuer: Der Umgang mit der Kirchensteuer am 

Beispiel von Zinseinnahmen und Dividenden, DStR 2008, S. 2298-2302; Hechtner, Frank / Hundsdoerfer, 
Jochen, Schedulenbesteuerung von Kapitaleinkünften mit der Abgeltungsteuer: Belastungswirkungen und 
neue Problemfelder, StuW 2009, S. 23-41 (36 f.). 

24 Zu einer weitergehenden Darstellung vgl. etwa Endriss, Walter Horst, Besteuerung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften, Rechtslage vor und nach der Unternehmensteuerreform 2008 und daraus abzuleitende Gestal-
tungsempfehlungen, BBK Nr. 22 vom 21.11.2008, Fach 10, S. 845-860. 

25 Vgl. Schmidt/Wacker, EStG, 27. Auflage 2008, § 34a Rz 20. 
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Zusätzlich zur Einkommensteuerbelastung wird auf die laufenden gewerblichen Einkünfte die 

Gewerbesteuer erhoben. Wird von gewerbesteuerlichen Modifikationen (Hinzurechnungen nach 

§ 8 GewStG / Kürzungen nach § 9 GewStG) und Freibeträgen (§ 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG) ab-

gesehen, entspricht der einkommensteuerpflichtige Gewinn aus Gewerbebetrieb nach § 15 EStG 

dem Gewerbeertrag im Sinn des § 7 GewStG. Die Höhe der tatsächlichen gewerbesteuerlichen 

Belastung wird ermittelt, indem der Gewerbeertrag mit einer gewerbesteuerlichen Messzahl von 

3,5 % (§ 11 Abs. 2 GewStG) und anschließend mit einem gemeindeabhängigen gewerbesteuerli-

chen Hebesatz (z. B. 400 %) multipliziert wird. 

Um die Doppelbelastung der gewerblichen Gewinne mit Einkommensteuer und Gewerbesteuer 

abzumildern respektive im Idealfall effektiv aufzuheben, darf seit dem VZ 2001 auf die anteilige 

Einkommensteuer nach § 35 Abs. 1 EStG eine pauschale Anrechnung der Gewerbesteuerbelas-

tung erfolgen,26 wobei die Modalitäten der Berechnung der anteiligen Einkommensteuer zuletzt 

durch das Jahressteuergesetz 2008 erneut modifiziert wurden.27 Der Anrechnungshöchstbetrag 

beträgt das 3,8fache des Gewerbesteuermessbetrages. Wegen § 35 Abs. 1 Satz 5 GewStG darf 

jedoch höchstens die tatsächliche Gewerbesteuer verrechnet werden.28 Besondere Fragen der 

Einkommensteuerermäßigung nach § 35 EStG bei gewerblichen Mitunternehmerschaften sollen 

hier nicht weiter betrachtet werden.29 

Die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag stellt die um die pauschale Anrechnung 

nach § 35 EStG herabgesetzte Einkommensteuer dar. Damit wird die effektive Belastung mit der 

Ergänzungsabgabe durch die Anrechnung nach § 35 EStG gemildert. 

Insgesamt ergibt sich bei gewerbesteuerpflichtigen Einkünften nach Vorstellung des Gesetzge-

bers im Idealfall eine Belastung, die dem Besteuerungsniveau bei den anderen Gewinneinkunfts-

                                     
26 Die Einkommensteuerermäßigung nach § 35 EStG wurde durch das Steuersenkungsgesetz vom 23. Oktober 

2000, BGBl. I  2000, S. 1433 eingeführt. Zu einer eingehenden Analyse der Regelung vgl. Korezkij, Leonid, 
Steuerermäßigung für gewerbliche Einkünfte nach § 35 EStG, systematische Grundlagen, Anwendungsprob-
leme, Belastungsvergleiche, Gestaltungen, Stuttgart u. a.: Boorberg, 2003; Zugl.: Leipzig, Univ. Diss., 2003. 

27  Vgl. hierzu Hechtner, Frank / Hundsdoerfer, Jochen, Die missverständliche Änderung der Gewerbesteueran-
rechnung nach § 35 EStG durch das Jahressteuergesetz 2008 – Auswirkungen für die Steuerpflichtigen und 
für das Steueraufkommen, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 38/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 10.01.2009), S. 1-20; Blaufus, Kay / Hecht-
ner, Frank / Hundsdoerfer, Jochen, Die Gewerbesteuerkompensation nach § 35 EStG im Jahressteuergesetz 
2008 – Was will uns der Gesetzgeber mit der Neufassung sagen?, BB 2008, S. 80-88.  

28  Es wurde inzwischen höchstrichterlich entschieden, dass bei einem so genannten Anrechnungsüberhang keine 
Gewerbesteueranrechnung erfolgt; auch kein Rücktrag oder Vortrag, keine negative Einkommensteuer. Vgl. 
BFH vom 23.4.2008, X R 32/06, BStBl. II 2009, S. 7. Damit wurde die Position der Finanzverwaltung bestä-
tigt; vgl. auch das aktuelle BMF-Schreiben vom 24. Februar 2009, Steuerermäßigung bei Einkünften aus Ge-
werbebetrieb gemäß § 35 EStG, IV C 6 - S 2296-a/08/10002, Tz. 12.  

29 Vgl. hierzu etwa Schmidt/Glanegger, EStG, 27. Auflage 2008, § 35 Rz 23-32. Vgl. auch das aktuelle BMF-
Schreiben vom 24. Februar 2009, Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 35 EStG,  
IV C 6 - S 2296-a/08/10002, www.bundesfinanzministerium.de (Stand: 25.02.2009), Tz. 19-34. 



Gierałka: Optionale Schedulenbesteuerung unternehmerischer Einkünfte als praktikable Alternative …         - S. 10  - 

arten angenähert ist. Damit resultiert die Belastung im Wesentlichen aus der jeweils erreichten 

Progressionsstufe des Einkommensteuertarifs nach § 32a Abs. 1 EStG (siehe Exkurs 2).  

Exkurs 2: Steuerliche Belastung von Personenunternehmen in Deutschland  

Die Gewinne von Personenunternehmen werden aufgrund der Geltung des Transparenz-

prinzips von den jeweiligen Gesellschaftern (Personengesellschaften) bzw. dem Unterneh-

mer (Einzelunternehmen) versteuert, unabhängig davon, ob die erwirtschafteten Gewinne 

im Unternehmen einbehalten oder entnommen werden. Der anzuwendende linear-

progressive Tarif der Einkommensteuer bewegt sich nach der geltenden Rechtslage zwi-

schen 15 % und 45 % (§ 32a Abs. 1 Satz 2 EStG).30 Zusätzlich wird der Solidaritätszu-

schlag in Höhe von 5,5 % der festgesetzten Einkommensteuer erhoben. Hinzu kommt die 

Belastung mit der Gewerbesteuer, die in Abhängigkeit von dem Hebesatz der jeweiligen 

Gemeinde erhoben wird. Dafür ist allerdings die Entlastungswirkung durch die pauschale 

Anrechnung fiktiver Gewerbesteuer nach § 35 EStG zu beachten. Wenn ein gewerbesteuer-

licher Hebesatz von 400 % und die Geltung des höchsten Einkommensteuersatzes von 45 % 

unterstellt werden, resultiert daraus – unter Beachtung der Tatsache, dass die Abzugsfä-

higkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe durch § 4 Abs. 5b EStG ausgeschlossen 

wird – eine Gesamtbelastung inländischer Gewinne von deutschen Personenunternehmen 

in Höhe von  

Gesamtgrenzbelastung PersGes = 0,035 x 4 + (0,45 – 0,035 x 3,8) x (1 + 0,055) = 0,474435. 

Dabei ist zu beachten, dass eine Entnahme von Gewinnen aus einem Personenunternehmen 

zu keinen steuerlichen Folgen mehr führt (Grundsatz der Einmalbesteuerung als Folgewir-

kung des Transparenzprinzips). 

Wird dagegen zwecks Vereinfachung der weiteren Wirkungsanalyse die Belastung durch 

die Gewerbesteuer und die Entlastung aufgrund der Einkommensteuerermäßigung nach 

§ 35 EStG vernachlässigt, ergibt sich für denselben Einkommensteuersatz von 45 % eine 

Belastung in Höhe von 

                                     
30 Im Rahmen des so genannten Konjunkturpaktes II wurde eine Absenkung des Eingangsteuersatzes der Ein-

kommensteuer von 15 % auf 14 % rückwirkend zum 1. Januar 2009 umgesetzt. Zugleich wurde der Grund-
freibetrag zunächst von 7.664 Euro auf 7.834 Euro angehoben, um anschließend zum 1. Januar 2010 auf 
8.004 Euro zu steigen. Der ursprüngliche Vorschlag, den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer von 45 % 
auf 47,5 % heraufzusetzen, wurde nicht umgesetzt. Vgl. § 32a Abs. 1 EStG i. d. F. des Gesetzes zur Siche-
rung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, vom Bundestag am 13. Februar 2009 und vom Bun-
desrat am 20. Februar 2009 angenommen; Bundesrat-Drucksache 120/09,  http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/brd/2009/0120-09.pdf (Stand: 23.02.2009) 
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Gesamtgrenzbelastung PersGes_vereinfacht = 0,45  x (1 + 0,055) = 0,474750.31 

Bei den obigen Ermittlungen wurde der Solidaritätszuschlag erfasst, die Belastung mit der 

Kirchensteuer aber der Vereinfachung halber ausgeblendet.32 

Ende des Exkurses!  

Im Rahmen des Exkurses 2 konnte für den Spitzensatz der Einkommensteuer veranschaulicht 

werden, dass die pauschale Anrechnung nach § 35 EStG vom Ansatz her größtenteils die gewer-

besteuerliche Belastung kompensiert. Auf dieser Erkenntnis aufbauend wird die auf Personenun-

ternehmen entfallende Gewerbesteuer bei den nachfolgenden systembezogenen Ausführungen 

nicht weiter betrachtet, ohne dass die materielle Aussagekraft der angestrebten Tendenzaussagen 

gefährdet wird. Folgerichtig wird im Folgenden von der Berücksichtigung der Entlastungswir-

kung der pauschalen Anrechnung nach § 35 EStG abgesehen. 

Um Personenunternehmen hinsichtlich der Gesamtsteuerbelastung ihrer Gewinneinkünfte (d. h. 

Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 EStG) an das Besteuerungsniveau von Ka-

pitalgesellschaften anzunähern,33 wurde durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 eine 

neuartige Besteuerungsalternative in § 34a Abs. 1 EStG geschaffen.34 Gemäß der seit dem VZ 

2008 geltenden Neuregelung besteht für Einkommensteuerpflichtige zum ersten Mal eine an-

tragsgebundene Option (so genannte Thesaurierungsbegünstigung bzw. Thesaurierungsop-

tion), ihre Gewinneinkünfte (ganz oder nur anteilig) mit einem besonderen Einkommensteuerta-

rif schedulenhaft zu besteuern.35 Dafür ist allerdings eine Nachversteuerung nach § 34a Abs. 4 

EStG in Kauf zu nehmen.36 

                                     
31  Es sei darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden Konstellation die gesamte laufende Steuerbelastung der 

gewerblichen Einkünfte mit Gewerbesteuer, Einkommensteuerung incl. Solidaritätszuschlag geringer ausfällt 
als die Belastung mit nur Einkommensteuerung incl. Solidaritätszuschlag! Dieser unerwartete Effekt ist dar-
auf zurückzuführen, dass der Solidaritätszuschlag anhand der um die Anrechnung nach § 35 EStG verminder-
ten Einkommensteuer ermittelt wird. Erst wenn der so genannte Anrechnungsüberhang nach § 35 EStG die 
Entlastungswirkung im Rahmen des Solidaritätszuschlags kompensiert, verschwindet diese Anomalie. 

32 Dabei ist zu beachten, dass für Zwecke der Kirchensteuerermittlung die Einkommensteuerermäßigung nach 
§ 35 EStG neutralisiert werden muss. Vgl. § 51a Abs. 2 Satz 3 EStG; hierzu etwa Schmidt/Drenseck, EStG, 
27. Auflage 2008, § 51a Rz 1. 

33 So die ausdrückliche Zielsetzung der Bundesregierung; vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
14.03.2007, Entwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes 2008, Begründung zu § 34a EStG, S. 104.  
Vgl. auch den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD vom 27.03.2007, Entwurf eines Unter-
nehmensteuerreformgesetzes 2008, BT-Drucksache 16/4841, S. 62, abrufbar unter http://drucksachen.bundes-
tag.de (Stand: 15.01.2009). 

34  Vgl. an dieser Stelle z. B. die theoretischen Vorarbeiten von Wissenschaftlicher Beirat des Fachbereichs 
Steuern bei der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, BB Forum: Grundsätzliche Überlegun-
gen zu einem T-Modell zur Tarifbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns bei Personenunternehmen, 
BB 2005, S. 1653-1660. 

35  Die Thesaurierungsoption nach § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG steht allerdings nur den nach § 4 Abs. 1 EStG bzw. 
§ 5 Abs. 1 EStG bilanzierenden Steuerpflichtigen zur Verfügung. Damit fallen z. B. die durch eine Über-
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Wird die Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a Abs. 1 EStG in Anspruch genommen,37 schei-

den die begünstigt zu besteuernden Gewinne aus der Regelbesteuerung nach dem linear-

progressiven Tarif des § 32a Abs. 1 EStG aus, ohne dass ein Progressionsvorbehalt nach § 32b 

EStG im Rahmen der Veranlagung der verbleibenden einkommensteuerpflichtigen Einkünfte 

nach § 32a Abs.1 EStG kodifiziert worden ist. Die der Thesaurierungsbegünstigung unterliegen-

den Gewinne werden (ebenfalls im Veranlagungsverfahren) mit einem linearen Steuersatz von 

28,25 % belastet.38 Damit wurde aufgrund der Regelung des § 34a EStG eine neue optionale 

Besteuerungsschedule erschaffen. Das Fachschrifttum hat an der Regelung bereits massive Kritik 

ausgeübt und ihre ersatzlose Abschaffung gefordert.39 Im Folgenden soll die Grundstruktur der 

Regelung und die daraus resultierenden Belastungswirkungen zuerst systematisch betrachtet 

werden. 

Die Anwendung des besonderen Tarifs nach § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG setzt voraus, dass ein so 

genannter „nicht entnommener Gewinn“ im Sinne des § 34a Abs. 2 EStG (so genannter Begüns-

tigungsbetrag) ermittelt worden ist. Bei der Ermittlung des Begünstigungsbetrages ist insbeson-

dere zu beachten, dass er nicht mit dem steuerpflichtigen Gewinn (z. B. nach § 15 Abs. 1 Satz 1  

Nr. 1 EStG) gleichgesetzt werden kann.40 Außerbilanzielle Gewinnkorrekturen (insbesondere 

                                                                                                                      
schussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelten Gewinne aus dem Anwendungsbereich des § 34a EStG 
heraus; vgl. Lang, in: Tipke/Lang19, Steuerrecht, § 9 Rz. 831. 

36  Zur Grundsatzfrage, ob mit der Einführung des § 34a EStG ein Beitrag zur rechtsformneutralen Besteuerung 
geleistet wurde vgl. Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Einstieg in eine rechtsformneutrale Be-
steuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. (Fn. 2), S. 1-42. 

37 Vgl. auch BMF, Anwendungsschreiben zur Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne (§ 34a EStG) 
vom 11.08.2008, IV C 6 – S 2290-a/07/10001 und die Stellungnahme von Fellinger, Antje, Tarifbegünsti-
gung nicht entnommener Gewinne: Das Anwendungsschreiben zu § 34a EStG, DB 2008, S. 1877-1883. 

38 Der gewählte Steuersatz von 28,25 % wurde in Anlehnung an die Gesamtbelastung thesaurierter Gewinne 
von Kapitalgesellschaften (Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % und durchschnittliche Gewerbesteuerbelas-
tung) festgelegt; so der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 14.03.2007, Entwurf eines Unternehmens-
teuerreformgesetzes 2008, Begründung zu § 34a EStG, S. 105; vgl. auch den Gesetzentwurf der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD vom 27.03.2007, Entwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes 2008, BT-Druck-
sache 16/4841, S. 32, abrufbar unter http://drucksachen.bundestag.de (Stand: 15.01.2009). 

39 Vgl. z. B. Knirsch, Deborah / Maiterth, Ralf / Hundsdoerfer, Jochen, Aufruf zur Abschaffung der Thesaurie-
rungsbegünstigung, DB 2008, S. 1405-1407. A. A. verlangt dagegen eine Modifikation der geltenden Rege-
lung, eine „konzeptionelle Fortentwicklung“ zwecks Vereinfachung und Öffnung der Thesaurierungsbegüns-
tigung für den Mittelstand; vgl. Fechner, Ullrich / Bäuml, Swen O., Replik zum Aufruf der Wissenschaft zur 
Abschaffung der satzermäßigten Besteuerung thesaurierter Gewinne von Personenunternehmen, - Aufruf zur 
moderaten Modifikation des § 34a EStG! -, DB 2008, S. 1652-1655 (S. 1652) bzw. ebenfalls zu beziehen un-
ter http://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/presse/0801-Besteuerung-thesaurierter-Gewinne.pdf (Stand: 
16.01.2009). Zur Wiedergabe der Kritikpunkte an der Regelung des § 34a EStG vgl. Breithecker, in: Breithe-
cker/Förster/Förster/Klapdor, UntStRefG, § 34a EStG Rn. 25-31. 

40  Vgl. hierzu BMF, Anwendungsschreiben zur Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne (§ 34a EStG) 
vom 11.08.2008, IV C 6 – S 2290-a/07/10001, Tz. 11-23; ebenfalls Kudert, Stephan / Kaiser, Ivonne, Die 
Unternehmenssteuerreform 2008: Eine Untersuchung zur Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, Dis-
cussion Paper No. 260/2008 der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina, 
Frankfurt (Oder), May 2007, S. 1-21 (15); Breithecker, in: Breithecker/Förster/Förster/Klapdor, UntStRefG, 
§ 34a EStG Rn. 4, 9-11. 
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nicht abziehbare Betreibsausgaben, wie z. B. die Gewerbesteuer nach § 4 Abs. 5b EStG) schei-

den dabei aus.41 Der Antrag auf die besondere Besteuerung muss allerdings nicht den gesamten 

Begünstigungsbetrag umfassen. Insoweit besteht für den Steuerpflichtigen ein Wahlrecht im 

Rahmen der Anwendung des § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG.42 

Mit dem Lineartarif von 28,25 % wird allerdings lediglich die Einkommensteuerbelastung der 

begünstigten Gewinne abgegolten. Um die steuerliche Gesamtbelastung zum Zeitpunkt der Inan-

spruchnahme der Thesaurierungsoption zu ermitteln, ist - analog zum Grundfall der Regelbe-

steuerung von Gewinneinkünften (siehe Exkurs 2) - die Belastung durch den Solidaritätszuschlag 

und die Wirkung der ggf. anfallenden Gewerbesteuer bei gewerblichen Einkünften zusätzlich zu 

erfassen. Insoweit ergeben sich an dieser Stelle keine neuen Besonderheiten, bis auf die Geltung 

des konstanten Steuersatzes von 28,25 %. Damit kann auch annahmegemäß im weiteren Verlauf 

der Betrachtung eine explizite Erfassung und Analyse der Gewerbesteuerproblematik entfallen.43 

Wie oben bereits erwähnt, erfolgt bei einer späteren Entnahme der gesondert besteuerten Ge-

winneinkünfte eine Nachversteuerung mit pauschaler Einkommensteuer. Der einschlägige Steu-

ersatz beläuft sich nach § 34a Abs. 4 Satz 2 EStG auf 25 % (zuzüglich des darauf entfallenden 

Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 %). Diese Belastung scheint an die Höhe des gesonderten 

Steuertarifs für Einkünfte aus Kapitalvermögen im Privatbereich nach § 32d Abs. 1 Satz 1 EStG 

gekoppelt zu sein. 

Dabei ist jedoch kritisch festzuhalten, dass im Rahmen der Nachversteuerung nach § 34a Abs. 4 

EStG - trotz der Kopplung des Nachversteuerungssatzes an die Höhe der Abgeltungsteuer nach 

§ 32d Abs. 1 Satz 1 EStG - ein Wahlrecht zur Anwendung des persönlichen Einkommensteuer-

satzes unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens (in Anlehnung an § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 

                                     
41 Zu Details vgl. Ley, Ursula, Personengesellschaften nach der Unternehmensteuerreform 2008 unter besonde-

rer Berücksichtigung der Thesaurierungsbegünstigung, KÖSDI 2007, S. 15737-15757 (15744-15746). Zur 
Kritik vgl. Fechner, Ullrich / Bäuml, Swen O., Replik zum Aufruf der Wissenschaft zur Abschaffung der 
satzermäßigten Besteuerung thesaurierter Gewinne von Personenunternehmen, - Aufruf zur moderaten Modi-
fikation des § 34a EStG! -, a. a. O. (Fn. 39), Pkt. 5.3. 

42  Zur Reichweite des Wahlrechts vgl. zuletzt Wendt, Michael, Personengesellschaften – Verluste und Gewinne, 
Stbg 2009, S. 1-8 (5 f.). 

43 Zur expliziten Erfassung der Gesamtbelastung vgl. etwa Kudert, Stephan / Kaiser, Ivonne, Die Unterneh-
menssteuerreform 2008: Eine Untersuchung zur Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, a. a. O. (Fn. 40), 
S. 1-21 (4). Bei der pauschalen Anrechnung der Gewerbesteuerbelastung nach § 35 EStG ist zu beachten, 
dass die zu mindernde tarifliche Einkommensteuer im Sinne des § 35 Abs. 1 EStG auch die Einkommensteu-
er nach § 34a EStG umfasst. Damit ist die Anrechnung nach § 35 EStG auf die tarifliche Einkommensteuer 
nach § 32a EStG und die besondere Einkommensteuer nach § 34a EStG insgesamt vorzunehmen. Eine Auf-
teilung des Anrechnungsvolumens ist somit nicht erforderlich. Vgl. Schmidt/Glanegger, EStG, 27. Auflage 
2008, § 35 Rz 4. 
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und 2 EStG) nicht vorgesehen ist.44 Eine Günstigerprüfung in Anlehnung an das Vorgehen bei 

der Dividendenbesteuerung (§ 32d Abs. 6 EStG) findet im Rahmen der Nachversteuerung nach 

§ 34a Abs. 4 EStG ebenfalls nicht statt.45 Damit sind m. E. in dieser Hinsicht konzeptionelle Un-

stimmigkeiten zu der Schedulenbesteuerung der Kapitaleinkünfte festzustellen. 

Eine Nachversteuerung ist grundsätzlich dann durchzuführen, wenn im jeweiligen Folgejahr 

nach der Inanspruchnahme der Thesaurierungsbegünstigung der positive Saldo von Entnahmen 

und Einlagen den Gewinn des Jahres übersteigt und somit ein so genannter Entnahmenüberhang 

vorliegt.46 Der nachversteuerungspflichtige Betrag im Sinne des § 34a Abs. 4 Satz 1 EStG leitet 

sich aus dem tatsächlichen Begünstigungsbetrag (d. h. dem Teil der nicht entnommenen Gewin-

ne, die per Antrag dem besonderen Steuertarif nach § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG unterworfen wur-

den), der sich ergibt, indem die Belastung mit dem besonderen Steuertarif (und dem darauf ent-

fallenden (fiktiven) Solidaritätszuschlag)47 in Abzug gebracht wird, her.48 In ökonomischer Hin-

sicht entspricht die Behandlung des so ermittelten nachversteuerungspflichtigen Betrages der 

steuerlichen Erfassung von Beteiligungserträgen im Fall von Kapitalgesellschaften, wenn man 

von den Besteuerungsalternativen und der Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG bei der 

Erfassung der Kapitaleinkünfte absieht.49 

Insgesamt kann dem Ansatz der Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne nach § 34a 

Abs. 1 EStG jedoch eine Systemähnlichkeit mit der Besteuerung von Kapitalgesellschaften im 

                                     
44  Gl. A. mit Hinweis auf die immer vorliegende unternehmerische Beteiligung bei Nutzung der Thesaurie-

rungsbegünstigung durch Personenunternehmen vgl. Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Ein-
stieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. 
(Fn. 2), S. 1-42 (24). 

45  Vgl. Knief, Joachim / Nienaber, Mark, Gewinnthesaurierung bei Personengesellschaften im Rahmen der 
Unternehmensteuerreform 2008 – ein Belastungsvergleich mit Fokus auf den Mittelstand, B 2007, S. 1309-
1315 (1312). 

46  Zum so genannten Nachversteuerungszwang nach § 34a Abs. 6 EStG vgl. z. B. Breithecker, in: Breithe-
cker/Förster/Förster/Klapdor, UntStRefG, § 34a EStG Rn. 18 f. Zur Verwendungsreihenfolge bei der Nach-
versteuerung vgl. BMF, Anwendungsschreiben zur Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne (§ 34a 
EStG) vom 11.08.2008, IV C 6 – S 2290-a/07/10001, Tz. 29. Zur Übertragung des nachversteuerungspflich-
tigen Betrags im Zusammenhang mit § 6 Abs. 5 EStG vgl. Wendt, Michael, Personengesellschaften – Verlus-
te und Gewinne, Stbg 2009, S. 1-8 (7 f.) 

47  Vgl. Schmidt/Wacker, EStG, 27. Auflage 2008, § 32d Rz 52. 
48  Zur Ermittlung des Nachversteuerungsbetrages im Sinne des § 34a Abs. 4 EStG vgl. BMF, Anwendungs-

schreiben zur Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne (§ 34a EStG) vom 11.08.2008, IV C 6 – S 
2290-a/07/10001, Tz. 23-28; auch Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Einstieg in eine rechts-
formneutrale Besteuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. (Fn. 2), S. 1-42 (23-26); 
Rumpf, Dominik / Kiesewetter, Dirk / Dietrich, Maik, Investitionsentscheidungen und die Begünstigung nicht 
entnommener Gewinne nach § 34a EStG, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag 
Nr. 33/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-46 (5 f.). 

49 Auch die Tatsache, dass die Kirchensteuerbelastung gegebenenfalls erst bei der Nachversteuerung nach § 34a 
Abs. 4 EStG anfällt, ist ein weiteres Indiz dafür. 
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Sinne des Trennungsprinzips bescheinigt werden.50 Der bilanzierende Steuerpflichtige mit Ge-

winneinkünften kann sich somit per Antrag entscheiden, ob bei ihm das Transparenzprinzip und 

der reguläre Einkommensteuertarif nach § 32a EStG oder das besondere Besteuerungsregime 

nach § 34a EStG (d. h. die Durchbrechung des Transparenzprinzips und Geltung des linearen 

Tarifs von 28,25 % mit einer zeitversetzten Nachversteuerung in Höhe von 25 %) zur Anwen-

dung gelangen soll. Dass beide Alternativen miteinander kombiniert werden können bzw. 

zwangsläufig kombiniert werden (z. B. aufgrund der Tatsache, dass nichtabzugsfähige Be-

triebsausgaben zwar den steuerpflichtigen Gewinn, aber nicht den Begünstigungsbetrag nach 

§ 34a Abs. 2 EStG erhöhen)51, macht die Entscheidungsfindung nicht leichter. Schließlich ist 

dabei auch die Verlustausgleichsbeschränkung nach § 34a Abs. 8 EStG mit zu berücksichtigen, 

nach der negative Einkünfte mit den ermäßigt besteuerten Gewinnen weder ausgeglichen noch 

über den Verlustabzug nach § 10d EStG verrechnet werden dürfen.52 Diese Einschränkung der 

Verlustverwertung entspringt dem Regime einer Schedulenbesteuerung und ist unter systemati-

schen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden. Will man die Beschränkung aushebeln, reicht es 

aus, von der Beantragung der Thesaurierungsbegünstigung abzusehen.53 

2.1.3 Vorteilhaftigkeit der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a Abs. 1 
EStG 

Im Folgenden soll strukturell auf die Frage nach der Vorteilhaftigkeit der Thesaurierungsoption 

nach § 34a Abs. 1 EStG für den Steuerpflichtigen eingegangen werden, da im Rahmen dieser 

Untersuchung die Herleitung von Tendenzaussagen für die vorliegende Entscheidungssituation 

im Vordergrund steht, statt die letztendlich einzelfallbezogene Entscheidungsalternativen in ihrer 

Vielfalt zu betrachten.54 Da lediglich der Gewinnfall analysiert werden soll, wird auf die darge-

stellten Verlustverrechnungsbeschränkungen nach § 34a Abs. 8 EStG nicht weiter eingegangen. 

Aufgrund der unter 2.1.2 dargestellten kompensatorischen Wirkung der pauschalen Anrechnung 

der Gewerbesteuer nach § 35 EStG auf die anteilige Einkommensteuer werden im Folgenden 

                                     
50  Vgl. Breithecker, in: Breithecker/Förster/Förster/Klapdor, UntStRefG, § 34a EStG Rn. 15. 
51  Vgl. Kudert, Stephan / Kaiser, Ivonne, Die Unternehmenssteuerreform 2008: Eine Untersuchung zur Existenz 

von steuerlichen Lock-in-Effekten, a. a. O. (Fn. 40), S. 1-21 (15). 
52  Vgl. z. B. Breithecker, in: Breithecker/Förster/Förster/Klapdor, UntStRefG, § 34a EStG Rn. 22. Zur Frage 

nach der Kompatibilität der Verlustverrechnungsregelung nach § 34a Abs. 8 EStG mit der Besteuerung nach 
einem Transparenz- respektive Trennungsprinzip unter dem Aspekt der Rechtsformneutralität der Besteue-
rung vgl. Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Einstieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung 
oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. (Fn. 2), S. 1-42 (31-33). 

53  So auch Breithecker, in: Breithecker/Förster/Förster/Klapdor, UntStRefG, § 51a EStG Rn. 22. 
54  Vgl. hierzu die ausführliche Analyse von Kudert, Stephan / Kaiser, Ivonne, Die Unternehmenssteuerreform 

2008: Eine Untersuchung zur Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, a. a. O. (Fn. 40), S. 1-21. 
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annahmegemäß die gewerbesteuerlichen Be- und Entlastungswirkungen der Einfachheit halber 

außer Acht gelassen.55 Damit kann die hier betrachtete Entscheidungssituation eines Steuer-

pflichtigen wie folgt umrissen werden:56 

- Auf der einen Seite besteht die grundsätzliche Möglichkeit, den entsprechenden Antrag 

nach § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG schlicht nicht zu stellen. Dann gilt die Regelbesteuerung 

nach dem progressiven Einkommensteuertarif des § 32a Abs. 1 EStG. Insbesondere ent-

fällt dann auch die Zusatzbelastung aufgrund der Nachversteuerung nach § 34a Abs. 4 

EStG, da bei der Regelbesteuerung der Grundsatz der Einmalbesteuerung nicht verletzt 

wird und jegliche Gewinnentnahmen steuerneutral erfolgen können. 

- Auf der anderen Seite kann der Steuerpflichtige durch den progressiven Verlauf des regu-

lären Einkommensteuertarifs nach § 32a Abs. 1 EStG dazu verleitet werden, den entspre-

chenden Antrag nach § 34a Abs. 1 EStG zu stellen, um bei der Gewinnentstehung in den 

Genuss des konstanten Steuersatzes von 28,25 % zu kommen.57 Die dann einschlägige 

Kombination einer linearen Besteuerung der nicht entnommenen Gewinne mit dem Steu-

ersatz von 28,25 % mit einer zeitversetzten Nachversteuerung mit einem ebenfalls linea-

                                     
55  Zum  ähnlichen Vorgehen vgl. etwa Endriss, Walter Horst, Besteuerung von Anteilen an Kapitalgesellschaf-

ten, Rechtslage vor und nach der Unternehmensteuerreform 2008 und daraus abzuleitende Gestaltungsemp-
fehlungen, BBK Nr. 22 vom 21.11.2008, Fach 10, S. 845-860 (845). Zur exakten Analyse vgl. Kudert, Ste-
phan / Kaiser, Ivonne, Die Unternehmenssteuerreform 2008: Eine Untersuchung zur Existenz von steuerli-
chen Lock-in-Effekten, a. a. O. (Fn. 40), S. 1-21 (13-19). 

56 Vgl. ebenfalls Houben, Henriette / Maiterth, Ralf, Zur Diskussion der Thesaurierungsbegünstigung nach 
§ 34a EStG, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 42/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-35 (7-9). 

57  Es sei an dieser Stelle festgehalten, dass aufgrund methodischer Zwänge sowohl die anfallende Einkommens-
teuer als auch die Gewerbesteuer den Begünstigungsbetrag nach § 34a Abs. 1 EStG mindern. Damit kann der 
Steuersatz von 28,25 % nicht auf den gesamten Begünstigungsbetrag bezogen werden. Unter Berücksichti-
gung dieser Tatsache ergibt sich eine effektive Steuerbelastung des gesamten Gewinns zum Thesaurierungs-
zeitpunkt von 36,16 % (!) und der begünstigungsfähige Thesaurierungsanteil liegt entsprechend bei 63,84 %. 
Entsprechend ist die Nachversteuerung zu korrigieren. Vgl. hierzu bereits Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2007/08 („Das Erreichte nicht verspielen“), 
November 2007, Tz. 401. Der Einfachheit halber wird im Folgenden von dieser Problematik abstrahiert. Die 
hergeleiteten systembezogenen Aussagen behalten trotzdem ihre Gültigkeit. 
Zur Argumentation und Methodik der Berechnung des Thesaurierungsanteils und der Effektivbelastung nach 
§ 34a Abs. 1 EStG vgl. ebenfalls Houben, Henriette / Maiterth, Ralf, Zur Diskussion der Thesaurierungsbe-
günstigung nach § 34a EStG, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 42/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-35 (5); Knirsch, Deborah / 
Schanz, Sebastian, Steuerreformen durch Tarif- und Zeiteffekte? Eine Analyse am Beispiel der Thesaurie-
rungsbegünstigung für Personengesellschaften, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbei-
trag Nr. 37/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-18 (5); 
Rumpf, Dominik / Kiesewetter, Dirk / Dietrich, Maik, Investitionsentscheidungen und die Begünstigung nicht 
entnommener Gewinne nach § 34a EStG, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag 
Nr. 33/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-46 (10-12). 
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ren Tarif von 25 % führt dazu, dass eine dynamische Betrachtung unentbehrlich wird, 

bevor eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann.58 

- Im Rahmen der Entscheidung für oder wider die Thesaurierungsoption nach § 34a Abs. 1 

EStG ist perspektivisch abzuwägen, „ob der Zinsvorteil aus der vorübergehend ersparten 

Steuer die Nachversteuerungsmehrbelastung [voraussichtlich; Anmerkung des Verfas-

sers] kompensiert.“59 Dies hängt wiederum von der Einkommenshöhe, der Thesaurie-

rungsdauer, der Zinssatzstruktur und der Entwicklung des gewerbesteuerlichen Hebesat-

zes in der Zeit ab.60 

Als grobe Richtschnur kann aufgrund einer stark vereinfachenden statischen Analyse festgehal-

ten werden,61 dass die Ausübung der Option sich erst bei einer lang anhaltenden Thesaurierung 

von hohen Gewinnen (d.h. hoher Progressionsstufe im Falle der Regelbesteuerung) lohnen kann. 

Dieses Ergebnis ergibt sich direkt aus der Betrachtung der Gesamtsteuerbelastung bei Inan-

spruchnahme der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG, ermittelt anhand des nachfol-

genden Teilsteuersatzes auf der Grenzsteuersatzbasis, ohne dass die Kirchensteuer erfasst wird:62 

Gesamtgrenzbelastung § 34a EStG = 0,2825 x 1,055 + (1 – 0,2825 x 1,055) x 0,25 x 1,055 = 0,483180. 

Hätte man die Gewerbesteuer (mit einem Hebesatz von 400 %) explizit erfasst und der Besteue-

rung der nicht begünstigungsfähigen Gewinnbestandteile (hier: die tatsächliche Gewerbesteuer 

als nichtabzugsfähige Betriebsausgabe nach § 4 Abs. 5b EStG und eine Entnahme für Zwecke 

der Begleichung der Einkommensteuerschuld) weiterhin den Einkommensteuersatz von 45 % 

(zzgl. Solidaritätszuschlag) zugrunde gelegt, ergäbe sich in einer statischen Betrachtung und 

unter Einbezug der Nachversteuerungsbelastung eine Gesamtbelastung des erzielten Gewinns in 

                                     
58  Vgl. nur Kudert, Stephan / Kaiser, Ivonne, Die Unternehmenssteuerreform 2008: Eine Untersuchung zur 

Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, a. a. O. (Fn. 40), S. 1-21 (13-19). 
59 Schmidt/Wacker, EStG, 27. Auflage 2008, § 32d Rz 7. 
60 Zu den Wahlrechtsparametern vgl. Kudert, Stephan / Kaiser, Ivonne, Die Unternehmenssteuerreform 2008: 

Eine Untersuchung zur Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, a. a. O. (Fn. 40), S. 1-21 (20). 
61  Zur einperiodigen Betrachtung als Einstieg in eine eingehende dynamische Untersuchung der Thesaurie-

rungsbegünstigung nach § 34a EStG vgl. etwa Knirsch, Deborah / Schanz, Sebastian, Steuerreformen durch 
Tarif- und Zeiteffekte? Eine Analyse am Beispiel der Thesaurierungsbegünstigung für Personengesellschaf-
ten, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 37/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-18 (4-7). 

62  Bei der Kirchensteuer ist zu beachten, dass sie erst im Rahmen der Nachversteuerung der nicht entnommenen 
und begünstigt besteuerten Einkünfte anfällt. Damit kommt es zu einem Aufschub der Kirchensteuer bis zum 
Zeitpunkt der Nachversteuerung. 
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Höhe von 47,99 %.63 Damit wird auch an dieser Stelle deutlich, dass die Vernachlässigung der 

Gewerbesteuer zu keiner groben Verzerrung der hergeleiteten Erkenntnisse führt. 

Es wird deutlich, dass nur ein lang anhaltender Aufschub der Nachversteuerung entsprechende 

Zinsvorteile durch Nutzung der temporären Einkommensteuerersparnisse (zzgl. des Solidaritäts-

zuschlagseffekts) generieren kann,64 denn im Gegensatz zur Thesaurierungsoption nach § 34a 

Abs. 1 EStG führt die Tarifbelastung nach § 32a Abs. 1 EStG zu einer steuerlichen Endbelastung 

der Gewinne von höchstens 47,4750 % (unter Vernachlässigung der Kirchensteuer). 

Gesamtgrenzbelastung § 32a EStG  
  = 0,45 x 1,055 = 0,474750, ab zu versteuerndem Einkommen von über 250.000 Euro und 
 = 0,42 x 1,055 = 0,443100, ab einem zu versteuerndem Einkommen von 52.152 Euro. 

Dabei ist zu beachten, dass die reguläre Einkommensteuerbelastung als Folge des Realisations-

prinzips bei Gewinnentstehung und gemäß dem Transparenzprinzip nur einmal beim Unterneh-

mer anfällt. Die nachträglichen Entnahmen sind steuerneutral; somit kommt es zu keiner Nach-

versteuerung der entnommenen Gewinnanteile. 

Die statischen Überlegungen machen bereits deutlich, dass die Inanspruchnahme der Thesaurie-

rungsbegünstigung nach § 34a Abs. 1 EStG in den meisten Fällen für die Steuerpflichtigen un-

vorteilhaft sein dürfte. Der Tarifnachteil kann nur durch einen entsprechenden positiven Zinsef-

fekt aufgrund des Aufschubs der Nachversteuerungsbelastung beseitigt werden. 

Die Unsicherheit über den Zeitpunkt der Nachversteuerung und die bis dahin erzielbaren Zins-

vorteile aus der gegebenenfalls vorhandenen aber nur vorübergehenden zur Verfügung stehenden 

Einkommensteuerersparnis tragen dazu bei, dass sich die praktische Relevanz des § 34a EStG in 

Grenzen halten dürfte. 

                                     
63  Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 

2007/08 („Das Erreichte nicht verspielen“), November 2007, Tz. 400-403 i. V. m. der Tabelle 38 auf S. 276. 
Vgl. auch die methodischen Ausführungen in der Fn. 57. 

64  Gleiches Ergebnis auf der Basis einer dynamischen Modellierung erzielen Kudert, Stephan / Kaiser, Ivonne, 
Die Unternehmenssteuerreform 2008: Eine Untersuchung zur Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, 
a. a. O. (Fn. 40), S. 1-21 (20). Vgl. auch Houben, Henriette / Maiterth, Ralf, Zur Diskussion der Thesaurie-
rungsbegünstigung nach § 34a EStG, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag 
Nr. 42/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-35 (9 f.); und 
die Analyse von Knirsch, Deborah / Schanz, Sebastian, Steuerreformen durch Tarif- und Zeiteffekte? Eine 
Analyse am Beispiel der Thesaurierungsbegünstigung für Personengesellschaften, Arbeitskreis Quantitative 
Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 37/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de 
(Stand: 15.01.2009), S. 1-18 (4-17). 
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Das hergeleitete Ergebnis ist nicht zuletzt auf den relativ hohen Thesaurierungsteuersatz 

(28,25 %) zurückzuführen. Nach Lang hat er  

„nur für eine kleine Minderheit von Unternehmen eine ermäßigende Wirkung, so dass § 34a EStG  

nur die Elite der besonders ertragstarken Personenunternehmen begünstigt.“65 

Es liegt daran, dass der reguläre linear-progressive Tarif der deutschen Einkommensteuer nach 

§ 32a Abs. 1 Satz 1 EStG de lege lata bei 15 % anfängt. Die Einkommensteuer beläuft sich für 

das zu versteuernde Einkommen bis zur Höhe des Grundfreibetrages von 7.664 Euro auf 0 Eu-

ro.66 Wird die Option zur Thesaurierungsbesteuerung nach § 34a Abs. 1 EStG in Anspruch ge-

nommen, kann für die betroffenen Einkünfte der Grundfreibetrag nicht genutzt werden. Dies ist 

nur dann ohne Relevanz, wenn der Grundfreibetrag bereits durch restliche Einkünfte des Steuer-

pflichtigen ausgeschöpft wird.  

Anschließend steigt, wie bereits dargestellt, die Grenzbelastung des zu versteuernden Einkom-

mens auf höchstens 45 %. Es ist jedoch festzuhalten, dass der Durchschnittseinkommensteuer-

satz erst in der unteren Proportionalzone (d. h. für das zu versteuernde Einkommen von über 

52.151 Euro und bis maximal 250.000 Euro) auf über 28,25 % (§ 34a Abs. 1 Satz 1 EStG) an-

steigt. Für das zu versteuernde Einkommen von 52.152 Euro liegt der Durchschnittssteuersatz 

bei 26,82 %. Erst ab dem zu versteuernden Einkommen von 57.560 Euro steigt die Durch-

schnittsbelastung auf über 28,25 % (16.261 Euro / 57.560 Euro). Für welche Einkommenshöhen 

der an sich für solche Belastungsüberlegungen heranzuziehende Differenzsteuersatz einschlägig 

wird, kann ausschließlich einzelfallbezogen bestimmt werden. Der Differenzsteuersatz hängt 

nämlich von der Höhe der restlichen Einkünfte des Steuerpflichtigen und der Höhe der evtl. be-

günstigt zu versteuernden Einkünfte ab.67 

Darüber hinaus ist m. E. auch davon auszugehen, dass die Steuersatzhöhe für die verpflichtende 

Nachversteuerung (25 %) ebenfalls das Potenzial hat, eine abschreckende Wirkung auf die Steu-

erpflichtigen zu entfalten, wenn man von rational handelnden Wirtschaftssubjekten ausgeht, die 

die gesamten steuerlichen Konsequenzen der Optionsausübung betrachten. Hinzu kommt, dass – 

                                     
65  Lang, in: Tipke/Lang19, Steuerrecht, § 9 Rz. 828 [Hervorhebung im Original; Anmerkung des Verfassers]. 
66 Im Rahmen des so genannten Konjunkturpaktes II wird der Eingangsteuersatz der Einkommensteuer von 

15 % auf 14 % rückwirkend zum 1. Januar 2009 abgesenkt. Zugleich wird der Grundfreibetrag zunächst von 
7.664 Euro auf 7.834 Euro angehoben, um anschließend zum 1. Januar 2010 auf 8.004 Euro zu steigen. Die 
übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs werden zum 1. Januar 2009 (zum 1. Januar 2010) um 400 Euro 
(330 Euro) angehoben. Vgl. § 32a EStG i. d. F. des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität 
in Deutschland, vom Bundestag am 13. Februar 2009 und vom Bundesrat am 20. Februar 2009 angenommen; 
Bundesrat-Drucksache 120/09,  http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2009/0120-09.pdf (Stand: 23.02.2009). 

67  Vgl. Kudert, Stephan, Steuerrecht, Reihe: leicht gemacht, Eine Einführung nicht nur für Studierende an 
Hochschulen, Fachhochschulen und Berufsakademien, 3. Auflage, Berlin: Ewald von Kleist, 2007, S. 30. 
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wie bereits ausgeführt – im Rahmen der Nachversteuerung nach § 34a Abs. 4 EStG ein Wahl-

recht zur Anwendung des persönlichen Einkommensteuersatzes unter Anwendung des Teilein-

künfteverfahrens nach § 3 Nr. 40 EStG nicht vorgesehen ist.68 Eine Günstigerprüfung wie bei der 

grundsätzlich abgeltenden Dividendenbesteuerung findet im Rahmen der Nachversteuerung nach 

§ 34a Abs. 4 EStG ebenfalls nicht statt.69 Diese konzeptionellen Unstimmigkeiten sind ärgerlich 

und wohl allein auf ein Versehen des Gesetzgebers zurückzuführen. 

Abschließend sei auf die gegenläufigen Progressionseffekte aus der Ausübung der Thesaurie-

rungsoption hingewiesen. Positive Progressionseffekte können sich daraus ergeben, dass der von 

der Besteuerung nach § 34a Abs. 1 EStG erfasste Betrag nicht in die Summe der Einkünfte nach 

§ 2 Abs. 3 EStG eingeht. Dadurch unterliegen die restlichen Einkünfte insgesamt einer geringe-

ren durchschnittlichen Einkommensteuerbelastung.70 Es liegt daran, dass der Begünstigungsbe-

trag bei der Berechnung des Progressionsvorbehalts nach § 32b EStG nicht erfasst wird. Glei-

ches gilt für den Nachversteuerungsbetrag nach § 34a Abs. 4 EStG. 

Alles in allem kann festgehalten werden, dass mit der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a 

EStG ein hochkomplexes Regelwerk in das Gefüge des deutschen Ertragsteuerrecht eingefügt 

worden ist, dass selten ohne fachlichen Beistand überblickt werden kann.71 Selbst dann sind viele 

in die Zukunft (!) gerichteten Planungen vonnöten, um die gegenwärtigen Besteuerungsentschei-

dungen optimal zu treffen. 

2.2 Unternehmensbesteuerung in Polen 
Im Folgenden erfolgt zuerst ein systematischer Umriss über die Grundsätze der polnischen Un-

ternehmensbesteuerung, um anschließend die Schedulenbesteuerung bei den Einkünften aus 

Wirtschaftstätigkeit einer systematischen Analyse zu unterziehen. Bereits an dieser Stelle sei 

vorweggenommen, dass in Polen seit dem 1. April 1939 keine Gewerbesteuer erhoben wird.72 

                                     
68  Vgl. Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Einstieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung oder 

Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. (Fn. 2), S. 1-42 (24). 
69  Vgl. Knief, Joachim / Nienaber, Mark, Gewinnthesaurierung bei Personengesellschaften im Rahmen der 

Unternehmensteuerreform 2008 – ein Belastungsvergleich mit Fokus auf den Mittelstand, B 2007, 
S. 1309-1315 (1312). 

70  Zur expliziten Betrachtung der Progressionseffekte aufgrund der Regelung des § 34a EStG vgl. Knirsch, 
Deborah / Schanz, Sebastian, Steuerreformen durch Tarif- und Zeiteffekte? Eine Analyse am Beispiel der 
Thesaurierungsbegünstigung für Personengesellschaften, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Dis-
kussionsbeitrag Nr. 37/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), 
S. 1-18 (11-13). 

71  Zur Vorgeschichte und Kritik an der Komplexität der Regelung vgl. Lang, in: Tipke/Lang19, Steuerrecht, § 9 
Rz. 838. 

72  Vgl. Cloer, Adrian, Eine fallorientierte Einführung in das polnische Ertragsteuerrecht (einschließlich DBA-
Recht), Diskussionspapier Nr. 205/2004, Europäisches Wissenschaftszentrum am Collegium Polonicum, Słu-
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2.2.1 Fehlende Rechtsformneutralität als Ausgangspunkt der Analyse 
Die Unternehmensbesteuerung ist in Polen – ähnlich wie in Deutschland – nicht rechtsform-

unabhängig.73 Juristische Personen unterliegen der Körperschaftsteuer nach dem KStG-PL74 und 

natürliche Personen der Einkommensteuer nach dem EStG-PL75. Personengesellschaften76 wer-

den in Polen für ertragsteuerliche Zwecke als transparente Personenzusammenschlüsse behan-

delt, so dass nicht die jeweilige Personengesellschaft, sondern die Gesellschafter selbst mit ihren 

Gewinnanteilen der Einkommensteuerpflicht unterliegen.77 

Der lineare Tarif der hier nicht weiter zu behandelnden Körperschaftsteuer,78 von der in Polen 

vor allem Kapitalgesellschaften79 erfasst werden, beträgt seit dem 01. Januar 2004 einheitlich 

19 % (Art. 19 Abs. 1 KStG-PL), unabhängig davon, ob die Gewinne einbehalten oder ausge-

schüttet werden.80 Hinsichtlich der Dividendenbesteuerung gilt das klassische Körperschaftsteu-

ersystem, d. h. es kommt zu keinen Entlastungsmaßnahmen auf der Unternehmenseignerebene. 

Im Ergebnis liegt eine klassische Doppelbelastung der von einer polnischen Kapitalgesellschaft 

                                                                                                                      
bice / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Januar 2004, 
S. 1-68 (23). 

73  Vgl. Hundsdoerfer, Jochen / Jamroży, Marcin, Steuerliche Optimierung von Direktinvestitionen deutscher 
Investoren in Polen, in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, Steuerliche und rechtliche Rahmenbe-
dingungen für deutsche Unternehmen – mit Gestaltungsempfehlungen, 3., völlig neu bearbeitete und erwei-
terte Auflage, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2007, S. 533-595 (535). 

74  KStG-PL steht für das polnische Gesetz über die Einkommensteuer juristischer Personen  
(Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) vom 15. Februar 1992 (Dz. U. Nr. 21, Pos. 86), in der 
Fassung vom 14. Juni 2000, Dz. U. 2000 Nr. 54, Pos. 654 m. n. Ä. 

75  Ausführlich zur polnischen Einkommensteuer vgl. Cloer, Adrian, Die Einkommensteuer, in: Kudert, Stephan 
(Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), S. 63-126; ebenfalls Cloer, Adrian, Die Grundzüge des polni-
schen Einkommensteuerrechts, RIW 2004, S. 108-123. 

76  Zu polnischen Personengesellschaftsrechtsformen vgl. Diedrich, Peter / Kudert, Stephan, Unternehmens- und 
Grundstückserwerb in Polen durch ausländische Investoren, in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, 
a. a. O. (Fn. 73), S. 1-62 (6-10). 

77  Vgl. Art. 8 Abs. 1 EStG-PL. Zu systematischen Unterschieden zur deutschen Besteuerungssystematik auf-
grund der Geltung der Bilanzbündeltheorie in Polen vgl. Cloer, Adrian, Die Einkommensteuer, in: Kudert, 
Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), S. 63-126 (103-105). 

78  Ausführlich zur polnischen Körperschaftsteuer vgl. Nabiałek, Jarosław, Die Einkommensteuer juristischer 
Personen (CIT), in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), S. 127-170. 

79  Zur Darstellung polnischer Kapitalgesellschaftsrechtsformen vgl. Diedrich, Peter / Kudert, Stephan, Unter-
nehmens- und Grundstückserwerb in Polen durch ausländische Investoren, in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Inves-
tieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), S. 1-62 (10-14). 

80 Die Entwicklung des linearen Tarifs der polnischen Körperschaftsteuer seit dem Inkrafttreten des KStG-PL 
vom 15. Februar 1992 stellt sich wie folgt dar (Quelle: Marciniuk, Janusz (Hrsg.), Podatek dochodowy od 
osób prawnych, Komentarz, Warszawa: C.H. Beck, 2007, S. 963): 

  VZ 1992-1996  40 %,   VZ 1997   38 %,  
VZ 1998   36 %,   VZ 1999   34 %;  
VZ 2000   30 %,  VZ 2001-2002   28 %, 
VZ 2003   27 %,  seit VZ 2004  19 %. 

Eine weitere Absenkung des geltenden Körperschaftsteuersatz ist zurzeit nicht geplant. Dies wurde auch im 
Zuge der letzten Tarifreform der polnischen Einkommensteuer, bei der u. a. der Eingangssteuersatz zum 
01. Januar 2009 von 19 % auf 18 % abgesenkt wurde, nicht erwogen. 
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erwirtschafteten und an natürliche Personen ausgezahlten Gewinne vor. Unter Berücksichtung 

der Tatsache, dass private Kapitaleinkünfte in Polen einer besonderen Besteuerung auf der Brut-

tobasis mit einem Steuersatz von 19 % der Einnahmen unterliegen (Art. 30a Abs. 1 Nr. 4 EStG-

PL, Art. 30a Abs. 6 EStG-PL), kumuliert sich die gesamte Belastung von Gewinnen polnischer 

Kapitalgesellschaften im Inlandsfall auf  

Gesamtgrenzbelastung KapGes_PL = 0,19 + (1 – 0,19) x 0,19 = 0,3439. 

Erzielen dagegen natürliche Personen (als Einzelunternehmer respektive in Form von Personen-

gesellschaften, die in Polen wegen Art. 8 Abs. 1 und 2 EStG-PL transparent, d. h. auf der Ebene 

der Gesellschafter besteuert werden81) Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit82 nach Art. 10 Abs. 1 

Nr. 3 i. V. m. Art. 14 EStG-PL (entspricht in etwa den Einkünften aus Gewerbebetrieb im Sinne 

des § 15 Abs. 2 EStG-D),83 so haben sie ein gesetzliches Wahlrecht, wie sie bei der Besteuerung 

ihrer Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit hinsichtlich der Einkommensteuer verfahren wollen:84 

- Wird keine Entscheidung getroffen, unterliegen die Einkünfte – zusammen mit anderen 

positiven Einkunftsarten – der Regelbesteuerung nach dem allgemeinen Tarif gemäß 

Art. 27 Abs. 1 EStG-PL, so dass der dann anzuwendende Grenzsteuersatz maximal 32 % 

beträgt. Insoweit verbleibt es bei der synthetischen Einkommensteuer. 

- Alternativ kann die Option zur so genannten Linearbesteuerung nach § 30c Abs. 1 

EStG-PL ausgeübt werden.85 Wird das Wahlrecht ausgeübt, beträgt der anzuwendende 

Steuersatz immer 19 %, unabhängig von der Höhe der Einkünfte. Das Wahlrecht selbst 

wurde in Art. 9a Abs. 2 EStG-PL kodifiziert. Wird die antragsgebundene Option zur Li-

nearbesteuerung wahrgenommen, gehen die Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit wegen 

Art. 8 Abs. 1 EStG-PL und Art. 30c Abs. 6 EStG-PL konsequenterweise nicht in die 

Summe der regulär zu versteuernden Einkünfte ein, die nach weiteren Abzügen (z. B. 

Spenden) die Bemessungsgrundlage für den Regeltarif nach § 27 Abs. 1 EStG-PL bildet.  

                                     
81  Zu Grundsätzen der Mitunternehmerbesteuerung in Polen vgl. Cloer, Adrian, Die Einkommensteuer, in: Ku-

dert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), S. 63-126 (103-105). 
82  Zur Definition des Begriffs Wirtschaftstätigkeit vgl. Art. 5a Abs. 6 EStG-PL. 
83  Vgl. Cloer, Adrian, Die Einkommensteuer, in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), 

S. 63-126 (83-86). 
84  Vgl. auch Kudert, Stephan / Jamroży, Marcin, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, 

Warszawa: ABC, 2007, S. 186-189. 
85  Auch den Gesellschaftern polnischer Mitunternehmerschaften steht diese Option (unabhängig voneinander) 

offen; vgl. Art. 9a Abs. 3 EStG-PL. Wird sie beansprucht, scheiden die Einkünfte wegen Art. 8 Abs. 1a 
EStG-PL bei dem jeweiligen Gesellschafter aus der Regelbesteuerung nach Art. 27 Abs. 1 EStG-PL aus.  
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- Im Rahmen der Linearbesteuerung nach § 30c Abs. 1 EStG-PL erfolgt – wie bei der Re-

gelbesteuerung nach Art. 27 Abs. 1 EStG auch – eine einmalige Erfassung der Gewinne 

(und zwar regelmäßig bereits bei deren Entstehung nach Art. 14 Abs. 1 EStG-PL). Trotz 

der Anwendung eines konstanten Steuersatzes von 19 % findet in Polen keine Nach-

versteuerung statt! Eine „Thesaurierung“ der linear besteuerten Gewinne stellt keine 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Linearbesteuerung nach Art. 30c Abs. 1 

EStG-PL dar! 

Alles in allem liegt es im individuellen Ermessen des Steuerpflichtigen, eine zusätzliche unter-

nehmerische Schedulenbesteuerung zu begründen oder davon abzusehen und an der syntheti-

schen Besteuerung für die Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Nr. 3 

EStG-PL festzuhalten. Auf andere pauschalierende Besteuerungsformen für Kleingewerbetrei-

bende in Polen sei im Rahmen dieses Beitrags nur hingewiesen.86 

Im Folgenden wird das System der Linearbesteuerung nach § 30c Abs. 1 EStG-PL etwas näher 

betrachtet. Insbesondere sollen neben der Funktionsweise auch die Vor- und Nachteile der be-

sonderen Besteuerungsform im Vergleich zur Regelbesteuerung der unternehmerischen Einkünf-

te herausgearbeitet werden. 

2.2.2 Systematische Einordnung und Funktionsweise der Linearbesteue-
rung nach Art. 30c Abs. 1 EStG-PL 

Unabhängig von der gewählten gesellschaftsrechtlichen Rechtsform stehen die Wirtschaftsubjek-

te im Wettbewerb miteinander. Geleitet von dieser Idee hat der polnische Gesetzgeber sich ent-

schlossen, mit dem VZ 2004 die Linearbesteuerung nach § 30c Abs. 1 EStG-PL einzuführen. 

Dadurch sollte ein Beitrag zur Beseitigung der Unterschiede aufgrund der nicht rechtsformneut-

ralen Besteuerung geleistet werden.87 Im Folgenden werden die formalen Grundsätze dieser inte-

ressanten Besteuerungsalternative dargestellt. Die Vorteilhaftigkeitsabschätzung erfolgt an-

schließend im nächsten Abschnitt. 

Beabsichtigen die Steuerpflichtigen, die Linearbesteuerung nach § 30c Abs. 1 EStG-PL zu bean-

spruchen, so ist das Wahlrecht nach Art. 9a Abs. 2 Satz 2 EStG-PL jeweils bis zum 20. Januar 

des jeweils laufenden Jahres auszuüben! Die Wahlrechtsausübung erfolgt, indem eine entspre-
                                     
86  Damit sind gemeint: die Besteuerung mit pauschalen abgeltenden Beträgen nach der so genannten Steuerkarte 

(Besteuerung unabhängig von der Höhe der tatsächlichen Einkünfte!) und eine pauschale Besteuerung anhand 
der Einnahmen (prozentuale Bruttobesteuerung der Einnahmen!). Zur Darstellung beider Besteuerungsfor-
men vgl. Cloer, Adrian, Die Einkommensteuer, in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. 
(Fn. 73), S. 63-126 (112-117). 

87  Vgl. Litwińczuk, Hanna, in: Litwińczuk, Hanna (Hrsg.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, 5., aktualisierte 
Auflage, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006, S. 190-193. 
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chende schriftliche Erklärung gegenüber dem zuständigen Finanzamt erfolgt.88 Wird die Option 

einmal ausgeübt,89 ist der Steuerpflichtige für die nachfolgenden Jahre daran gebunden, es sei 

denn, bis zum 20. Januar des jeweiligen Jahres wird ein Verzicht auf die Option erklärt (Art. 9a 

Abs. 4 EStG-PL). Sonst gilt für die Besteuerung der Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit auch in 

Zukunft die Linearbesteuerung. 

Diese Regelung ist von hoher praktischer Relevanz, da keine Günstigerprüfung von Amts wegen 

stattfindet. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Entscheidung für die Linearbesteuerung ge-

mäß Art. 9a Abs. 5 EStG-PL für alle Einkunftsquellen des Steuerpflichtigen gilt, aus denen er 

Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit bezieht. Eine teilweise Beschränkung, z. B. auf Gewinnanteile 

aus einer Mitunternehmerschaft, ist somit nicht möglich!  

Insgesamt ist es für den Steuerpflichtigen von ausschlaggebender Bedeutung zu wissen, ob und 

wann (und gegebenenfalls mit welchen Folgen) er für die Linearbesteuerung optieren bzw. auf 

sie verzichten soll. Dieser Frage ist der nächste Abschnitt gewidmet. 

2.2.3  Vorteilhaftigkeit der optionalen Linearbesteuerung nach Art. 30c 
Abs. 1 EStG-PL 

Für den Vergleich der Alternativen Regeltarif- vers. Linearbesteuerung der Einkünfte aus Wirt-

schaftstätigkeit im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG-PL ist es von entscheidender Relevanz 

festzuhalten, dass in beiden Fällen die Besteuerung auf Nettobasis erfolgt, d. h. nicht die Ein-

nahmen, sondern die Einkünfte den Ausgangspunkt für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

darstellen. Damit dürfen in beiden Fällen von steuerpflichtigen Einnahmen die relevanten Er-

werbsaufwendungen90 im Sinne des Art. 22 Abs. 1 Satz EStG-PL grundsätzlich (explizite Ab-

zugsverbote wurden in Art. 23 EStG-PL gesetzlich kodifiziert) abgezogen werden, um zu steuer-

pflichtigen Einkünften zu gelangen.91 Damit besteht ein wesentlicher Unterschied zur Bruttobe-

                                     
88  Wird die wirtschaftliche Tätigkeit im Laufe des Jahres erst aufgenommen, so ist das zuständige Finanzamt 

über die Wahlrechtsausübung spätestens am Tage vor der Tätigkeitsaufnahme, nicht später jedoch als am Ta-
ge der Erzielung der ersten Einnahme, in Kenntnis zu setzen (Art. 9a Abs. 2 EStG-PL). Vgl. Litwińczuk, 
Hanna, in: Litwińczuk, Hanna (Hrsg.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, 5., aktualisierte Auflage, 
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006, S. 190. 

89  Um den Missbrauch der Linearbesteuerung in den Fällen so genannter Scheinselbständigkeit zu unterbinden, 
sieht Art. 9a Abs. 3 EStG-PL entsprechende Regelungen (u. a. über Verzugszinsen) vor. Vgl. Matyszewska, 
Ewa, Zaletą rozliczenia podatku dochodowego w formie liniowej jest stała stawka, Gazeta Prawna (Nr. 244) 
vom 15.12.2008, online Ausgabe; hierzu bereits Litwińczuk, Hanna, in: Litwińczuk, Hanna (Hrsg.), Prawo 
podatkowe przedsiębiorców, 5., aktualisierte Auflage, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006, S. 190. 

90  Zum Begriff der Erwerbsaufwendungen nach polnischem Einkommensteuergesetz vgl. Cloer, Adrian, Die 
Einkommensteuer, in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), S. 63-126 (75-76). 

91  Vgl. Cloer, Adrian, Die Einkommensteuer, in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), 
S. 63-126 (107). 
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steuerung der Kapitalerträge nach Art. 30a Abs. 1 EStG-PL, weil dort das objektive Nettoprinzip 

außer Kraft gesetzt wird (Art. 30a Abs. 6 EStG-PL). 

Damit kann die Entscheidung auf die (im Voraus zu treffende!) Wahl zwischen dem Stufentarif 

des Art. 27 Abs. 1 EStG-PL und dem Lineartarif des Art. 30c Abs. 1 EStG-PL reduziert werden. 

Der wesentliche Unterschied ist dabei, dass im Rahmen der Linearbesteuerung – wohl in Anleh-

nung an den körperschaftsteuerrechtlichen Tarif des Art. 19 Abs. 1 KStG-PL – kein Grundfreibe-

trag gewährt wird. 

Der Stufentarif der polnischen Einkommensteuer nach Art. 27 Abs. 1 EStG-PL erfuhr zum 

01. Januar 2009 eine wesentliche Veränderung, indem neben einer deutlichen Senkung der 

Grenzsteuersätze auch eine Tarifstufe weggefallen ist. Der geltende reguläre Einkommensteuer-

tarif gestaltet sich wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Zum Vergleich wurde auch 

der Tarifverlauf des Jahres 2008 wiedergegeben. 

Abbildung 1: Tarif der polnischen Einkommensteuer (Art. 27 Abs. 1 EStG-PL) für die 
Jahre 2008 und 2009 (in PLN) 

zu versteuerndes Einkommen (E) Steuerschuld 

                       bis        44.490  19 % von E – 586,85 

          über 44.490   bis        85.528  30 % von (E – 44.490) + 7.866,25 20
08

 

          über 85.528   40 % von (E – 85.528) + 20.177,65 
    

zu versteuerndes Einkommen (E) Steuerschuld 

                bis        85.528  18 % von E – 556,02 20
09

 

         über  85.528   32 % von (E – 85.528) + 14.839,02 

In den Tarif 2009 ist ein steuerfreier Jahresgrundfreibetrag von 3.091 PLN (entspricht 740,87 

Euro beim durchschnittlichen Wechselkurs 4,1721 PLN/Euro der polnischen Nationalbank vom 

02.01.2009) eingearbeitet worden. Auch im Jahre 2008 lag der Grundfreibetrag bei 3.091 PLN 

(nach Berücksichtigung gesetzlicher Rundungsvorschriften). 

Allein auf der Grundlage der in der Abbildung 1 dargestellten Tarife kann bereits geschlussfol-

gert werden, dass die Entscheidungssituation für die Steuerpflichtigen einfacher geworden ist, 

nachdem der stufenweise lineare Tarif der polnischen Einkommensteuer nach Art. 27 Abs. 1 

EStG-PL mit Wirkung zum 1. Januar 2009 wesentlich vereinfacht wurde, indem nur noch zwei 

Stufen geblieben sind. Aus der Tatsache, dass in der ersten Tarifstufe (d. h. für ein zu versteu-

erndes Jahreseinkommen bis 85.528 PLN / 20.500 Euro) der Grenzsteuersatz bei 18 % liegt, re-
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sultiert die Unvorteilhaftigkeit der Linearbesteuerung, woraus sich die erste Erkenntnis herleiten 

lässt: 

Werden für das jeweils anstehende Jahr niedrige Einkünfte erwartet bzw. führt die Nutzung der 

intertemporalen Verlustverrechnungsmöglichkeit dazu,92 dass die zu versteuernden Einkünfte 

aus Wirtschaftstätigkeit die zweite Stufe des Tarifs nach Art. 27 Abs. 1 EStG-PL nicht erreichen 

werden, sollte die Option zur Linearbesteuerung nach Art. 9a Abs. 2 EStG-PL nicht wahrge-

nommen werden. Die Nutzung der regulären Veranlagung nach Art. 27 Abs. 1 EStG-PL ist auf 

jeden Fall vorteilhafter. 

Erst in der zweiten Tarifstufe nach Art. 27 Abs. 1 EStG-PL (d. h ab Einkommen von über 85.528 

PLN / 20.500 Euro) stellt sich die Frage, ab welchem Einkommen die steuerliche Belastung bei 

einem Grenzsteuersatz von 32 % (unter Berücksichtigung des Grundfreibetrages) höher ausfällt 

als die bei einer Linearbesteuerung mit 19 %, bei der der Grundfreibetrag nicht gewährt wird. 

Da der Grundfreibetrag in den regulären Tarif nach Art. 27 Abs. 1 EStG-PL bereits eingearbeitet 

worden ist, ist seine explizite Erfassung entbehrlich. Aus einer direkten Gegenüberstellung des 

allgemeinen Regeltarifs und der Linearbesteuerung ergibt sich dann folgendes Ergebnis: 

0,32 x (E – 85.528) + 14.839,02 =  0,19 x E,  

       mit E = Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit  

0,32 x E – 0,32 x 85.528 + 14.839,02 =  0,19 x E 

(0,32 – 0,19) x E   =  27.368,96 – 14.839,02 

0,13 x E    =  12.529,94 

E      = 96.384,15 

Auf der Grundlage dieses Ergebnisses kann festgehalten werden, dass die unternehmerische 

Schedulenbesteuerung nach Art. 30c Abs. 1 EStG-PL erst ab einem Jahreseinkommen aus Wirt-

schaftstätigkeit von über 96.384 PLN / 23.012 Euro von Vorteil ist.93 Monatlich sind das ca. 

8.032 PLN / 1.925 Euro (beim durchschnittlichen Wechselkurs 4,1721 PLN/Euro der polnischen 

Nationalbank vom 02.01.2009). 

                                     
92  Zur Verlustbehandlung im polnischen Einkommensteuerecht vgl. Cloer, Adrian, Die Einkommensteuer, in: 

Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), S. 63-126 (99 f.). 
93  Bei der Berechnung wurden etwaige Interdependenzen zwischen dem Sozial- und Steuerrecht vernachlässigt, 

da in beiden Alternativen die Sozialversicherungsbeiträge ihre Berücksichtigung finden. Vgl. hierzu detail-
liert Nabiałek, Jarosław, In Polen richtig investieren, Die abgabenoptimale Gestaltung von gesellschafts- und 
schuldrechtlichen Beziehungen zwischen einem in Polen ansässigen Unternehmen und seinen in- und auslän-
dischen Gesellschaftern – Eine betriebswirtschaftliche Analyse zur Reduktion der Ertragsteuer- und Sozial-
versicherungsabgabenlast, Aachen: Shaker Verlag, 2007, S. 50-54. 
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Bei der Entscheidung ist aber auch in Erwägung zu ziehen, welche steuerlichen Nachteile aus der 

Optionsausübung nach Art. 9a Abs. 2 EStG-PL für den Steuerpflichtigen erwachsen:  

- Erwartet der Steuerpflichtige entsprechend hohe Einkünfte und entschließt er sich aus 

diesem Grund für die Nutzung der Linearbesteuerung, so muss er in Kauf nehmen, dass 

er damit die Möglichkeit einer Zusammenveranlagung mit dem Ehepartner aufgibt. Nach 

Art. 6 Abs. 8 EStG-PL ist eine Zusammenveranlagung der Ehegatten (Art. 6 Abs. 2 

EStG-PL) ausgeschlossen, wenn die Besteuerung nach § 30c EStG-PL gewählt wird. 

Ebenso wenig darf das Eltern-Kind-Splitting von alleinerziehenden Eltern (Art. 6 Abs. 4 

EStG-PL) genutzt werden. Diese Aspekte gilt es unbedingt zu beachten. 

- Darüber hinaus verliert der Steuerpflichtige das Recht, anderweitige Steuervergünstigun-

gen (gegebenenfalls aufgrund von Bestandsrechten) in Anspruch zu nehmen. Dazu gehört 

u. a. die Möglichkeit, Befreiungen in einer der polnischen Sonderwirtschaftszonen zu be-

anspruchen!94 Fasst ein Steuerpflichtige den Entschluss, auf die Regelbesteuerung seiner 

Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit zu verzichten und stattdessen zur Linearbesteuerung 

nach Art. 30c Abs. 1 EStG-PL zu optieren, verliert er automatisch das Recht auf Nutzung 

der Steuerbefreiung nach Art. 21 Abs. 1 Nr. 63a EStG-PL.95 Es handelt sich hierbei um 

die objektbezogene Steuerbefreiung von in einer polnischen Sonderwirtschaftszone er-

zielten Einkünften auf der Grundlage des Sonderwirtschaftszonengesetzes vom 20. Okto-

ber 199496.97 Diese Rechtsfolge resultiert vor allem daraus, dass der Steuerpflichtige – 

wie bereits unter 2.2.2 ausgeführt – nur einheitlich für seine Einkünfte aus Wirtschaftstä-

tigkeit zur Linearbesteuerung optieren kann. 

- Dem Steuerpflichtigen verbleibt allerdings lediglich das Recht, die in Art. 26 Abs. 1 

Nr. 2 Buchstabe a EStG-PL genannten Sozialversicherungsbeiträge als Sonderausgabe 

bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage in Abzug zu bringen (Art. 30c Abs. 2 

                                     
94  Zu einer eingehenden Analyse der steuerlichen Ausgestaltung der Förderung in den polnischen Sonderwirt-

schaftszonen vgl. Kudert, Stephan / Gieralka, Adam, Polnische Sonderwirtschaftszonen – eine entschei-
dungsorientierte Analyse aus Sicht deutscher Investoren, in: Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, 
a. a. O. (Fn. 73), S. 597-686 (608-635). 

95  Dieser Ausschluss wurde explizit im Art. 20 Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes 
und anderer Gesetze vom 12. November 2003, Dz. U. 2003 Nr. 202, Pos. 1956 kodifiziert. Vgl. Gąsiorek, 
Marcin, Albo podatek liniowy, albo zwolnienie, Rzeczpospolita vom 11.10.2007, elektronische Ausgabe, 
http://www.rp.pl/artykul/61581.html (Stand vom 20.12.2008). 

96  Das (polnische) Gesetz über Sonderwirtschaftszonen vom 20. Oktober 1994, Dz. U. 1994 Nr. 123, Pos. 600 
m. n. Ä. 

97  Zur Nutzung der Steuerförderung in polnischen Sonderwirtschaftszonen im Rahmen einer internationalen 
Steuerplanung vgl. Kudert, Stephan / Klipstein, Ivonne, Steuerlastgestaltung im deutsch-polnischen Kontext 
mithilfe einer Produktionsaufspaltung, Discussion Paper No. 266/2008 der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), May 2008, S. 1-20. 
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EStG-PL). Darüber hinaus dürfen von der Steuerschuld nach Art. 30c Abs. 1 EStG-PL 

auch etwaige geleistete Krankenversicherungsbeiträge abgezogen werden, allerdings nur 

bis zu einem Betrag von 7,75 % der Bemessungsgrundlage des Krankenversicherungsbei-

trages (Art. 27b Abs. 1 und 2 EStG-PL). 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die innerperiodische Verlustverrechnung bei der Ent-

scheidung für oder wider Linearbesteuerung nach Art. 30c Abs. 1 EStG-PL keine Rolle spielt. 

Der externe (vertikale) Verlustausgleich ist im polnischen Einkommensteuerrecht ausgeschlos-

sen; zulässig ist allein der interne (horizontale) Verlustausgleich.98 

Als Fazit der angestellten Vorteilhaftigkeitsüberlegung ist festzuhalten, dass nach der Absenkung 

des Eingangsgrenzsteuersatzes des regulären Einkommensteuertarifs nach Art. 27 Abs. 1 EStG-

PL die Vorteilhaftigkeit der Option nach Art. 9a Abs. 2 EStG-PL für Steuerpflichtige mit niedri-

gen Einkünften gesunken ist. Als grobe Orientierungsgröße für die Ausübung der Option zur 

Linearbesteuerung können Einkünfte in Höhe von 100.000 PLN (rund 24.000 Euro) im Jahr ge-

nannt werden. Es gilt dabei zu beachten, dass eine rationale Entscheidung des Steuerpflichtigen 

am Anfang des Jahres eine Prognose über die Höhe der erwarteten steuerpflichtigen Einkünfte 

im gesamten Jahr voraussetzt! 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass nach aktuellen Äußerungen des polnischen Finanz-

ministeriums eine Absenkung der Linearbesteuerung von 19 % auf 18 % nicht geplant wird. Ein 

Gleichlauf mit dem Eingangsteuersatz des Regeltarifs nach Art. 27 Abs. 1 EStG-PL wird nicht 

für notwendig erachtet.99 Vielmehr scheint sich das Finanzministerium nach wie vor an dem 

Körperschaftsteuertarif (Art. 19 Abs. 1 KStG-PL) zu orientieren. 

2.3 Vergleichende Betrachtung der unternehmerischen Schedulen-
besteuerung in Deutschland und Polen 

Im Folgenden werden die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede im System der Unter-

nehmensbesteuerung, und dabei insbesondere auf dem Gebiet der Schedulenbesteuerung von 

Personenunternehmen in Deutschland und Polen zusammengeführt und kritisch betrachtet. 

                                     
98  Zur Verlustbehandlung im polnischen Einkommensteuerecht vgl. Cloer, Adrian, Die Einkommensteuer, in: 

Kudert, Stephan (Hrsg.), Investieren in Polen, a. a. O. (Fn. 73), S. 63-126 (99 f.). 
99  Vgl. das Interview mit dem polnischen Vizefinanzminister Maciej Grabowski, Nie planujemy zmiany stawki 

podatku liniowego, Gazeta Prawna vom 12. Januar 2009, elektronische Ausgabe: 
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=220921 (Stand: 12.01.2009). 
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Die ersten zwei Gemeinsamkeiten resultieren daraus, dass die unternehmerische Schedulen-

besteuerung sowohl in Polen als auch in Deutschland eine optionale Besteuerungsalternative 

darstellt; wird sie in Anspruch genommen, erfolgt die Besteuerung nach wie vor auf der Nettoba-

sis (d. h. unter Einhaltung des objektiven Nettoprinzips). 

Hinsichtlich der Konstruktion dieser Besteuerungsoption gilt es insgesamt festzuhalten, dass das 

steuerliche Beziehungsgeflecht in Polen wesentlich transparenter ausgestaltet als in Deutschland. 

Wie bereits ausgeführt, existiert in Polen keine Gewerbesteuer. Es wird auch keine Kirchensteu-

er und auch keine Ergänzungsaufgabe auf die Einkommensteuer, d. h. kein Solidaritätszuschlag 

erhoben.100  

Die Unternehmensbesteuerung ist jedoch weder in Deutschland noch in Polen rechtsformunab-

hängig. Vielmehr differenziert das Steuerrecht beider Länder die Höhe der Steuerlasten je nach 

der gewählten Rechtsform der wirtschaftlichen Betätigung der Steuerpflichtigen. 

Um die Folgen der rechtsformabhängigen Besteuerungsunterschiede abzumildern, wurde in Po-

len die schedulenhafte Linearbesteuerung für Personenunternehmen eingeführt und auf der Basis 

des Grundsatzes der Einmalbesteuerung umgesetzt. Allerdings sind nunmehr die Anteilseigner 

von Kapitalgesellschaften einer steuerlichen Benachteiligung ausgesetzt. Ihre Gewinne werden 

nach dem klassischen Körperschaftsteuersystem doppelt erfasst, was letztlich zu einer steuerli-

chen Gesamtbelastung von 34,39 % führt. Damit wird seit dem Jahr 2009 sogar die Höchstbelas-

tung nach dem regulären Einkommensteuertarif überschritten. Hier besteht ein Handlungsbedarf. 

An der Ausgestaltung des Wahlrechts zur Linearbesteuerung ist vor allem die kurze Entschei-

dungsfrist (bis zum 20. Januar des jeweils laufenden Jahres) auszusetzen. Eine Entscheidung erst 

im Rahmen der allgemeinen Steuererklärungsfristen wäre wünschenswert. Es könnte auch dar-

über nachgedacht werden, ob die Einschränkung nötig ist, dass die Option nur einheitlich für alle 

Quellen der Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit eines Steuerpflichtigen auszuüben ist. Sie ent-

spricht allerdings dem Konzept der unternehmerischen Schedulenbesteuerung. 

In Deutschland kann zwar mit dem (auch zulässigerweise nur auf einzelne Betriebe oder Mitun-

ternehmeranteile beschränkten) Antrag auf die begünstigende Besteuerung nach § 34a Abs. 1 

EStG bis zur Abgabe der Steuererklärung abgewartet werden. Darüber hinaus hat der Steuer-

pflichtige das Recht, den Antrag bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbescheids für 

                                     
100  Vgl. Kudert, Stephan / Klipstein, Ivonne, Steuerlastgestaltung im deutsch-polnischen Kontext mithilfe einer 

Produktionsaufspaltung, a. a. O. (Fn. 97), S. 1-20 (4 f.). 
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den nächsten Veranlagungszeitraum ganz oder teilweise zurücknehmen.101 Trotzdem ist zum 

Zeitpunkt der Entscheidung selten endgültig klar, wie hoch die steuerlichen Belastungen auf-

grund der Wahlrechtsausübung ausfallen werden.  

Eine Günstigerprüfung von Amts wegen im Rahmen des § 34a Abs. 1 EStG wäre eine große 

Erleichterung für die Steuerpflichtigen. Es ist m. E. unverständlich, warum eine veranlagungsbe-

zogene Günstigerprüfung allein im Rahmen der Besteuerung privater Kapitaleinkünfte nach 

§ 32d Abs. 6 EStG eingeführt worden ist. Die Belastungen aus der Nachversteuerung nach § 34a 

Abs. 4 EStG treten allerdings erst nach Jahren ein, was bei einer Günstigerprüfung zu einer ver-

waltungs- und veranlagungstechnischen Herausforderung wird. Inwieweit deswegen aus rein 

pragmatischen Gründen die Günstigerprüfung im Rahmen des § 34a EStG allein auf den Ver-

gleich der Thesaurierungsbelastung nach § 34a Abs. 1 EStG und der regulären Tarifbelastung zu 

beschränken wäre, ist eine hier nicht zu untersuchende Frage. 

Die bei der Entscheidungsfindung über die Inanspruchnahme der Thesaurierungsbegünstigung 

nach § 34a Abs. 1 EStG letztlich notwendige Erfassung der latenten Steuerbelastungen aufgrund 

der vorzunehmenden Nachversteuerung nach § 34a Abs. 4 EStG verlangt dem Steuerpflichtigen 

ebenfalls eine zukunftsorientierte Prognose über die Höhe der Einkünfte ab. Auch hier ist eine 

hohe Gabe der Zukunftsvorhersage nötig, um nicht falsch zu liegen.  

Aufgrund der Höhe des „Thesaurierungssatzes“102 (28,25 % zzgl. Solidaritätszuschlag  

29,804 %) und des Nachversteuerungssatzes (25 % zzgl. Solidaritätszuschlag  26,375 %) ist 

die so genannte Thesaurierungsoption nach § 34a Abs. 1 EStG keine erwägenswerte Alternative 

für die Masse der Steuerpflichtigen.103 Es fehlt vor allem an einer klaren Orientierungslinie für 

die Entscheidungsfindung durch die Steuerpflichtigen. Um dies zu erreichen, müsste insbesonde-

re die Nachversteuerung nach § 34a Abs. 4 EStG abgeschafft werden, um dem Grundsatz der 

Einmalbesteuerung bei Personenunternehmen wieder zur Geltung zu verhelfen. 

Nach der geltenden Ausgestaltung der Thesaurierungsbegünstigung ist wiederum kritisch zu 

hinterfragen, warum im Rahmen der Nachversteuerung nach § 34a Abs. 4 EStG ein Wahlrecht 
                                     
101  Vgl. § 34a Abs. 1 Satz 4 EStG; hierzu Schmidt/Wacker, EStG, 27. Auflage 2008, § 32d Rz 40; zuletzt Wendt, 

Michael, Personengesellschaften – Verluste und Gewinne, Stbg 2009, S. 1-8 (6). 
102  Zur Kritik an der Verwendung dieses Begriffs vgl. Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Einstieg 

in eine rechtsformneutrale Besteuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. (Fn. 2), 
S. 1-42 (13). 

103  Sollte bei einer Personenunternehmung eine vergleichbare Gesamtsteuerbelastung wie bei einer Kapitalge-
sellschaft realisiert werden, müsste der Thesaurierungssatz in Höhe eines so genannten rechtsformneutralen 
Steuersatzes angesetzt werden. Für einen Hebesatz von 400 % und einen Einkommensteuersatz von 45 % be-
trägt der so genannte rechtsformneutrale Thesaurierungssatz 22,8 %. Hierzu und zur weitergehenden Analyse 
dieser Frage vgl. Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Einstieg in eine rechtsformneutrale Be-
steuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. (Fn. 2), S. 1-42 (12-19).  
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zur Anwendung des persönlichen Einkommensteuersatzes unter Anwendung des Teileinkünfte-

verfahrens (wie im Falle der unternehmerischen Option nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 und 2 

EStG) nicht vorgesehen ist. M. E. handelt es sich um ein unbeabsichtigtes Versehen des deut-

schen Gesetzgebers. 

Unabhängig davon sollte die letztlich „verkappte“ Option zur Körperschaftsteuerbesteuerung 

nach § 34a EStG mit einem effektiven Thesaurierungssatz von über 36 %104 einer systematischen 

Entrümpelung zugeführt werden. Beispielsweise wäre der Thesaurierungssatz an den Körper-

schaftsteuersatz zu koppeln; dafür könnte die systemfremde pauschale Anrechnung der Gewer-

besteuer nach § 35 EStG wegfallen.  

Alles in allem stellt die polnische Variante der unternehmerischen Schedulenbesteuerung, die 

optionale Linearbesteuerung, die eindeutig einfacher zu handhabende Regelung dar. Das erfolg-

reiche Vorgehen des polnischen Gesetzgebers ist nicht zuletzt an der kontinuierlich steigenden 

Zahl der Steuerpflichtigen abzulesen, die sich für die Linearbesteuerung nach Art. 30c Abs. 1 

EStG-PL entscheiden.105 Entsprechende Daten liegen für Deutschland naturgemäß noch nicht 

vor. Die herrschende Meinung im Fachschrifttum erwartet jedoch nur einige wenige Fälle.106  

                                     
104  Vgl. die methodischen Ausführungen in der Fn. 57. 
105 Es waren im VZ 2004: 200.168, im VZ 2005: 260.999, im VZ 2006: 328.047 und im VZ 2007: 393.780 Ein-

kommensteuersteuerpflichtige. Die Angaben stammen aus einem Interview mit dem polnischen Vizefinanz-
minister Maciej Grabowski, Nie planujemy zmiany stawki podatku liniowego, Gazeta Prawna vom 12. Januar 
2009, elektronische Ausgabe: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=220921 
(Stand: 12.01.2009). 

106  Vgl. nur Lang, in: Tipke/Lang19, Steuerrecht, § 9 Rz. 828, siehe das Zitat mit der Fn. 65. 
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3 Denkanstöße und Vorschläge für die nationalen Steuer-
gesetzgeber 

Nachdem in den vorangegangen Abschnitten der Untersuchung die Grundstruktur und die we-

sentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den deutschen und polnischen Ansät-

zen der Schedulenbesteuerung im unternehmerischen Bereich analysiert worden sind, können auf 

dieser Grundlage im Folgenden einige weitergehende Überlegungen angestellt und konkrete 

Handlungsempfehlungen an den jeweils zuständigen nationalen Gesetzgeber formuliert werden. 

Wie im bisherigen Verlauf werden auch im Folgenden vor allem Systemfragen in den Vorder-

grund der Betrachtung gestellt. Die Ausführungen erfolgen zweckmäßigerweise für Polen und 

Deutschland getrennt. Sie werden von der folgenden Grundüberlegung geleitet: Eine optionale 

Besteuerungsform wird von Unternehmen dann angenommen, wenn sie attraktiv genug, d. h. der 

jeweiligen Regelbesteuerung überlegen ist. Daran dürfte der jeweilige Gesetzgeber ein hohes 

Interesse habe, geht man von der Rationalität der gesetzgeberischen Aktivitäten aus. 

3.1 Polen 
Das im polnischen Einkommensteuergesetz umgesetzte System der optionalen Schedulenbesteu-

erung im unternehmerischen Bereich besticht insbesondere durch seine Einfachheit und Strin-

genz. Trotzdem lassen sich den erfolgten Ausführungen einige Denkanstöße für Verbesserungs-

vorschläge entnehmen. 

Im Bereich der optionalen unternehmerischen Schedulenbesteuerung, der so genannten Linear-

besteuerung sollten m. E. zwei Maßnahmen möglichst bald umgesetzt werden: 

- Es sollte für die Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeführt werden, den Antrag auf Li-

nearbesteuerung mit 19 % erst im Rahmen der allgemeinen Steuererklärungsfristen (d. h. 

30.04. des Folgejahres) stellen zu können. Sie sollten zumindest die Zeit haben, den Ab-

lauf des Jahres und die eingetretene Geschäftsentwicklung abzuwarten. Damit könnte als 

Kompromisslösung der 20.01. des jeweiligen Folgejahres angesetzt werden. Wirtschafts-

subjekte sind keine Wahrsager; die zusätzlich bestehende Unsicherheit über die Höhe der 

anfallenden Steuerbelastung ist nicht systembedingt und kann/sollte eliminiert werden. 

Die Wahl der Besteuerungsform sollte sich an den realisierten Ergebnisbeiträgen orien-

tieren und nicht von schwer vorhersagbaren Zufallsvariablen abhängen.107 

                                     
107  Es ist allerdings zu beachten, dass in Polen eine belastende ertragsteuerliche Gesetzesregelung nach der ge-

festigten höchstrichterlichen Finanzrechsprechung nur dann im Folgejahr in Kraft tritt, wenn der Gesetzestext 



Gierałka: Optionale Schedulenbesteuerung unternehmerischer Einkünfte als praktikable Alternative …         - S. 33  - 

- Unabhängig vom ersten Vorschlag bzw. darauf aufbauend sollte im Rahmen der Option 

zur Linearbesteuerung eine Günstigerprüfung von Amts wegen eingeführt werden. Bei 

der Umsetzung dieser Maßnahme ist daran zu denken, dass in Polen an sich grundsätzlich 

das Selbstveranlagungsprinzip gilt. Die Steuerpflichtigen erklären somit nicht nur ihre 

Einkünfte (und ihre Zusammensetzung), sondern sind auch verpflichtet, die daraus resul-

tierende Steuerschuld ohne Aufforderung termingerecht (gegebenenfalls zzgl. der selbst 

zu ermittelnden Verspätungszuschläge) abzuführen. Nichtsdestotrotz sollten die Behör-

den bei Abweichungen zulasten des Steuerpflichtigen im Zweifel das günstigere Besteue-

rungsverfahren (Regel- bzw. Linearbesteuerung) anwenden; und zwar ohne Bindungs-

wirkung für die Folgejahre. Im Zeitalter der automatisierten elektronischen Datenverar-

beitung dürfte diese entgegenkommende Maßnahme keinen unüberwindbaren Aufwand 

für die polnische Finanzverwaltung darstellen. 

Nach Überzeugung des Verfassers ist bereits in naher Zukunft mit der Abschaffung der Linear-

besteuerung nach Art. 30c Abs. 1 EStG-PL zu rechnen. Die erkennbaren Tendenzen bei den zu-

letzt umgesetzten Änderungen des polnischen Einkommensteuergesetzes lassen den Schluss zu, 

dass in Polen die Entwicklung auf eine generelle (mit einem Grundfreibetrag flankierte) Linear-

besteuerung der Einkünfte natürlicher Personen hinausläuft. Dann wäre der spezielle lineare Ta-

rif von 19 % für Einkünfte aus Wirtschaftstätigkeit überflüssig und könnte ersatzlos entfallen. 

Die zum 1. Januar 2009 in Kraft getretene Reduzierung des dreistufigen regulären Einkommens-

teuertarifs auf zwei Stufen ist somit als eine Zwischenstufe der Entwicklung aufzufassen.  

Auf der anderen Seite sorgen die bestehenden Verlustverrechnungsregelungen bereits nach gel-

tendem Recht für eine generelle Schedulenbesteuerung der einzelnen Einkunftsarten, so dass 

auch im Rahmen einer generellen Linearbesteuerung eine weiter bestehende Tarifdifferenzierung 

(verbunden mit einer Bevorzugung der unternehmerischen Einkünfte) möglich erscheint. 

3.2 Deutschland 
Hinsichtlich der Unternehmensbesteuerung in Deutschland und dabei insbesondere bezüglich der 

Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG ist Folgendes festzuhalten: Solange die Kraft 

und/oder der mehrheitliche politische Wille fehlt, die vorhandenen Vorschläge zur rechtsform-

neutralen Unternehmensbesteuerung der baldigen Umsetzung zuzuführen,108 sollten die negati-

                                                                                                                      
bis zum 30. November des jeweiligen Vorjahres bekannt gegeben worden ist, d. h. die Veröffentlichung im 
amtlichen Gesetzesblatt Polens (Dziennik Ustaw) erfolgt ist. Eine in Deutschland bekannte Unterscheidung 
zwischen der echten und unechten Rückwirkung der gesetzgeberischen Maßnahmen findet nicht statt. 

108  Vgl. etwa das von der Stiftung Marktwirtschaft vorgeschlagene Konzept einer rechtsformneutralen Unter-
nehmensteuer; Stiftung Marktwirtschaft, Entwurf eines Einkommensteuergesetzes, http://www.stiftung-
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ven Folgen der geltenden steuerlichen Regelungen für die Steuerpflichtigen minimiert werden. 

Dazu gehören nach Auffassung des Verfassers u. a. folgende Maßnahmen: 

- An allerersten Stelle sollte der radikale Schritt überlegt werden: eine ersatzlose Abschaf-

fung der Nachversteuerungspflicht im Rahmen der Thesaurierungsbegünstigung nach 

§ 34a EStG. Insoweit entspräche es der Übernahme der polnischen Variante der unter-

nehmerischen Schedulenbesteuerung, d. h. es verbliebe bei einer Einmalbelastung der 

gewerblichen Einkünfte mit einem Sondersteuersatz in Höhe der Körperschaftsteuerbe-

lastung. Diese Maßnahme würde einen großen Beitrag zur Steuervereinfachung und zum 

Bürokratieabbau im Bereich der Unternehmensbesteuerung leisten. Zugleich wäre die re-

al bestehende Nachversteuerungsfalle beseitigt und der Grundsatz der Einmalbesteuerung 

bei Personenunternehmen gälte uneingeschränkt wieder. Die evtl. Steuerausfälle auf-

grund der wegfallenden Nachversteuerung dürften sich nach Meinung des Verfassers – 

die Rationalität der Steuerpflichtigen unterstellend – in Grenzen halten. Alternativ könnte 

– als Preis für Abschaffung der Nachversteuerung und die daraus resultierende Steuer-

vereinfachung – sogar der Thesaurierungssatz entsprechend angehoben werden. In jedem 

Fall wäre aber die gewerbesteuerliche Zusatzbelastung entsprechend zu berücksichtigen. 

- Will man – aus welchen Gründen auch immer – an der Nachversteuerung in Höhe des 

Abgeltungsteuersatzes festhalten, sollte alternativ der „Thesaurierungssatz“ nach § 34a 

Abs. 1 Satz 1 EStG (m. E. möglichst auf 15 %; in Anlehnung an § 23 Abs. 1 KStG) abge-

senkt werden.109 Auch jede geringere Absenkung trägt bereits dazu bei, dass die Thesau-

rierungsbegünstigung für mehr Unternehmen attraktiv wird.110 Das dürfte im Interesse 

eines rationalen Gesetzgebers sein. Um mögliche Steueraufkommensausfälle zu vermei-

                                                                                                                      
marktwirtschaft.de/module/Entwurf_Einkommensteuergesetz.pdf, November 2008 (Stand: 17.01.2009), 
S. 38. Vgl. auch die Analyse von Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Einstieg in eine rechts-
formneutrale Besteuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. (Fn. 2), S. 1-42 (12-19). 

109  Eine Senkung des Thesaurierungssatzes nach § 34a EStG legen dem Gesetzgeber auch Rumpf, Dominik / 
Kiesewetter, Dirk / Dietrich, Maik, Investitionsentscheidungen und die Begünstigung nicht entnommener 
Gewinne nach § 34a EStG, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 33/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-46 (46); Fechner, Ullrich / 
Bäuml, Swen O., Replik zum Aufruf der Wissenschaft zur Abschaffung der satzermäßigten Besteuerung the-
saurierter Gewinne von Personenunternehmen, - Aufruf zur moderaten Modifikation des § 34a EStG! -, 
DB 2008, S. 1652-1655 (Pkt. 5.1.1) nahe. 

110  Zur Ermittlung eines rechtsformneutralen Steuersatzes in Anhängigkeit vom progressiven Einkommensteuer-
steuersatz und dem Hebesatz der Gewerbesteuer vgl. Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – Ein-
stieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. 
(Fn. 2), S. 1-42 (12-15). 
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den, könnte der Begünstigungsbetrag betragsmäßig absolut (z. B. auf eine Million Euro 

pro Steuerpflichtigen und Jahr) begrenzt werden.111 

- Entschiede sich der Gesetzgeber die „Thesaurierungsbelastung“ nach § 34a Abs. 1 EStG 

auf 15 % abzusenken, könnte dafür die Anrechnung der Gewerbesteuer nach § 35 EStG 

abgeschafft werden. Das wäre ein weiterer wichtiger Schritt zur Angleichung der Perso-

nenunternehmensbesteuerung an die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Einerseits 

entfiele das paradoxe Hin- und Herrechnen der tatsächlichen und fiktiven Gewerbesteuer; 

andererseits wäre die Anrechnungsüberhangsfalle des § 35 EStG beseitigt. 

- Darüber hinaus, sollte – um zumindest partiell der Gefahr des Danebenliegens bei der 

Ausübung des Wahlrechts nach § 34a Abs. 1 EStG vorzubeugen – zum Thesaurierungs-

zeitpunkt unbedingt eine Günstigerprüfung eingeführt werden. Von Amts wegen sollte 

im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung überprüft werden, ob die Option zur 

Schedulenbesteuerung nach § 34a EStG im Vergleich zur progressiven Tarifbelastung 

nach § 32a EStG, unabhängig von der zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls noch ausste-

henden Nachversteuerung, überhaupt steuerlich von Vorteil ist. 

- Allerdings sollte auch darüber nachgedacht werden, die von Amts wegen zu erfolgende 

Günstigerprüfung auch bei der Durchführung der Nachversteuerung einzuführen. Es ist 

offensichtlich, dass die Bestandskraft der Bescheide zugunsten einer sachgerechten Be-

steuerung zurücktreten müsste. Das eine solche Vorgehensweise möglich ist, zeigen die 

Regelungen wie § 32a KStG oder § 12 Abs. 3 AStG. Aus Praktikabilitätsgründen und 

auch um die Entscheidungssituation für die Steuerpflichtigen transparent zu machen, 

könnte die aus dem Bereich der so genannten Riesterrente bekannte Vorgehensweise 

übernommen werden. Die bei der Wahrnehmung der Thesaurierungsoption nach § 34a 

Abs. 1 EStG im Vergleich zur Regelbesteuerung ersparte Einkommensteuer könnte er-

mittelt und auf dem Steuerbescheid festgehalten werden. Zwar werden hierbei gegebe-

nenfalls die jährlich erzielten Zinsvorteile unterschlagen; nichtsdestotrotz wird zum Zeit-

punkt der Nachversteuerung zumindest auf statischer Basis ein Überblick darüber ver-

schafft, ob die Thesaurierungsoption rückwirkend eine Fehlentscheidung war. Darüber 

                                     
111  Nach der in Österreich praktizierten Variante der Thesaurierungsbegünstigung, die dort seit  dem VZ 2004 in 

Kraft ist, dürfen höchstens 100.000 Euro pro Steuerpflichtigen begünstigt besteuert werden. Nach Kainz, Ro-
bert / Knirsch, Deborah / Schanz, Sebastian, Schafft die deutsche oder österreichische Begünstigung für the-
saurierte Gewinne höhere Investitionsanreize?, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbei-
trag Nr. 41/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-25 (3). 
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hinaus könnte daran gedacht werden, die Nachversteuerung absolut auf den Betrag der 

zum Zeitpunkt der begünstigenden Besteuerung eingesparten Steuer zu begrenzen.112 

- Wird an der Nachversteuerung im Rahmen der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a 

EStG festgehalten, so ist aufgrund des Gebotes der Folgerichtigkeit ein Wahlrecht zur 

Anwendung des persönlichen Einkommensteuersatzes unter Anwendung des Teilein-

künfteverfahrens (wie im Falle der unternehmerischen Option nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 

Satz 1 und 2 EStG) vorzusehen.113 M. E. hat der deutsche Gesetzgeber diesen Systemzu-

sammenhang unbeabsichtigt übersehen. 

- Damit liegt es klar auf der Hand: Wird auf die Nachversteuerung verzichtet, verlöre die 

Regelung weitgehende ihre Kompliziertheit. Dafür wird hier plädiert. Die bislang ersicht-

liche Ausrichtung der Konzeption der Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne 

nach § 34a EStG an der Besteuerung von Kapitalgesellschaften (d. h. eine lineare Besteu-

erung der Gewinne bei Entstehung und eine konstante Nachversteuerung einer fiktiven 

Dividende bei Entnahme) stellt an sich keinen Wert dar, wenn dadurch die Zielsetzung 

der Regelung gefährdet wird. 

- Alternativ könnte die Nachversteuerung erst nach einem noch zu bestimmenden Thesau-

rierungszeitraum komplett bzw. anteilig entfallen.114 Dies führe allerdings als die zweit-

beste Lösung zur Beibehaltung der Kompliziertheit der Regelung und würde die unter-

nehmerische Entscheidungsfreiheit der Steuerpflichtigen einschränken.  

- Schließlich sollte auch die Basis der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG, d. h. 

die Berechnung der nicht entnommenen Gewinne nach § 34a Abs. 2 EStG, kritisch über-

dacht werden. Es wäre praktikabler, die Höhe des begünstigungsfähigen Gewinns an die 

Höhe des steuerpflichtigen Gewinns anzukoppeln. Es entfiele eine nach der geltenden 

Rechtslage notwendige Nebenrechnung. Damit wäre die Abschätzung der Folgen der 

Wahlrechtswahrnehmung leichter vorzunehmen. Insoweit bietet sich eine Übernahme der 

                                     
112  Solche Vorgehensweise wird in Österreich praktiziert. Nach Wesselbaum-Neugebauer, Claudia, § 34a EStG – 

Einstieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung oder Option für ein virtuelles Trennungsprinzip?, a. a. O. 
(Fn. 2), S. 1-42 (26). 

113 Eine „Personalisierung der Nachsteuer“ unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens fordern dagegen 
Fechner, Ullrich / Bäuml, Swen O., Replik zum Aufruf der Wissenschaft zur Abschaffung der satzermäßigten 
Besteuerung thesaurierter Gewinne von Personenunternehmen, - Aufruf zur moderaten Modifikation des 
§ 34a EStG! -, DB 2008, S. 1652-1655 (Pkt. 5.1.2). 

114  Nach der in Österreich geltenden Thesaurierungsbegünstigung entfällt die Nachversteuerung nach einem 
Thesaurierungszeitraum von 7 Jahren. Nach Kainz, Robert / Knirsch, Deborah / Schanz, Sebastian, Schafft 
die deutsche oder österreichische Begünstigung für thesaurierte Gewinne höhere Investitionsanreize?,  
Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 41/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-25 (3). 
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polnischen Herangehensweise an, bei der grundsätzlich nur Tarifunterschiede zwischen 

der Regel- und der Linearbesteuerung bestehen.  

Alles in allem hat die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführte Analyse auf der 

Systemebene ergeben, dass die partiell umgesetzten Systeme der Schedulenbesteuerung in Polen 

und in Deutschland durchaus unterschiedlich zu beurteilen sind. In jedem der nationalen Steuer-

systeme lassen sich wesentliche Korrekturbedarfe feststellen; die Schedulenbesteuerung in der 

deutschen Ausfertigung stellt jedoch eine besonders herausfordernde Baustelle dar. Sie sollte 

unbedingt einer Entschlackung unterzogen werden. Dabei ist das Ziel einer Schedulenbesteue-

rung auf Brutto-115 wie auf Nettobasis116 immer gleich: Vereinfachung.117 Dann gehören auch 

vernichtende Urteile aus dem Fachschrifttum hoffentlich bald der Vergangenheit an.118 

Auch wenn bislang die Forderung nach der Abschaffung der Gewerbesteuer vom deutschen Ge-

setzgeber nicht erhört worden ist, soll auch im Rahmen dieser Untersuchung nicht unerwähnt 

bleiben, dass ihr Wegfall die Transparenz der Unternehmensbesteuerung und dabei insbesondere 

der steuerlichen Belastungswirkungen von unternehmerischen Entscheidungen maßgeblich erhö-

hen würde. 

                                     
115 Inwieweit eine reine Bruttobesteuerung (z. B. der privaten Kapitaleinkünfte) in Deutschland verfassungs-

rechtlich haltbar ist, war nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse. Vgl. die Bedenken von Hey, Johanna, 
Verletzung fundamentaler Besteuerungsprinzipien durch die Gegenfinanzierungsmaßnahmen des Unterneh-
mensteuerreformgesetzes 2008, BB 2007, S. 1303-1309 (1307). 

116 Vgl. zuletzt etwa Lehner, Moris, Die verfassungsrechtliche Verankerung des objektiven Nettoprinzips, Zum 
Vorlagebeschluss des BFH und zur Entscheidung des BVerfG über die Verfassungswidrigkeit der Entfer-
nungspauschale, DStR 2009, S. 185-191. 

117  Vgl. an dieser Stelle auch die von der Stiftung Marktwirtschaft formulierte Zielsetzung einer strukturellen 
Steuerreform; Stiftung Marktwirtschaft, Entwurf eines Einkommensteuergesetzes, a. a. O. (Fn. 108), S. 1: 
„Gerechtigkeit durch Steuervereinfachung“. 

118  Vgl. z.B. das vernichtende Urteil von Rumpf, Dominik / Kiesewetter, Dirk / Dietrich, Maik, Investitionsent-
scheidungen und die Begünstigung nicht entnommener Gewinne nach § 34a EStG, Arbeitskreis Quantitative 
Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 33/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de 
(Stand: 15.01.2009), S. 1-46 (23) über die Neuregelungen im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008. Sie 
stellen nach einer Analyse der Vorschriften und deren ökonomischen Zusammenwirkung fest, dass „die Wir-
kungen [der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG und der Abgeltungsteuer nach § 32d EStG; An-
merkung des Verfassers] unbeabsichtigt sind und der Gesetzgeber sich der Tragweite seiner Neuregelung 
nicht bewusst ist.“ Kainz, Robert / Knirsch, Deborah / Schanz, Sebastian, Schafft die deutsche oder österrei-
chische Begünstigung für thesaurierte Gewinne höhere Investitionsanreize?, Arbeitskreis Quantitative Steuer-
lehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 41/2008, www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de 
(Stand: 15.01.2009), S. 1-25 führen wiederum als Fazit ihrer Untersuchung aus, dass „die deutsche Übernah-
me des österreichischen Gesetzes als misslungen bezeichnet werden kann“ (S. 25). Schließlich fordern 
Knirsch, Deborah / Maiterth, Ralf / Hundsdoerfer, Jochen, Aufruf zur Abschaffung der Thesaurierungsbe-
günstigung, DB 2008, S. 1405-1407 eine Abschaffung der „misslungenen und komplizierten Thesaurierungs-
begünstigung für Personenunternehmen“ (S. 1407). 
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4 Fazit 

Die vorliegende Untersuchung war durch die in den letzten Jahren zu beobachtenden Tendenz 

zur Schedulenbesteuerung in Polen und Deutschland veranlasst. Dabei stand die Bestandsauf-

nahme und eine kritische Würdigung der Ausgestaltung der deutschen Neuregelungen zur unter-

nehmerischen Schedulenbesteuerung nach § 34a EStG im Mittelpunkt der Analyse. Die analogen 

polnischen Vorschriften zur Linearbesteuerung von Einkünften aus wirtschaftlicher Tätigkeit 

lieferten einerseits eine Vergleichs-, Bewertungs- und Anregungsgrundlage für die Untersu-

chung. Durch den direkten Vergleich wurde unter dem Aspekt der Praktikabilität ein enormer 

Reformbedarf für Deutschland ausgemacht. Andererseits konnten, als Nebeneffekt der Betrach-

tung, auch für den polnischen Steuergesetzgeber einige interessante Erkenntnisse und direkte 

Handlungsempfehlungen herausgearbeitet werden. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass der erreichte Verkomplizierungsgrad der Besteue-

rung von Personenunternehmen in Deutschland nicht Gott gegeben ist. Ein Blick ins benachbarte 

Ausland reicht aus, um festzustellen, dass auch einfachere Lösungen und Besteuerungsansätze 

möglich und praxiserprobt sind.119 Zwar stellt die Existenz der Gewerbesteuer, der Kirchensteuer 

und des Solidaritätszuschlages in Deutschland nach wie vor ein Faktum dar, nichtsdestotrotz sind 

Steuervereinfachungen und Zähmung des Bürokratiemonsters auch unter diesen Bedingungen 

durchaus möglich. Mit der Zeit sind die Erwartungen an den Steuergesetzgeber eher bescheiden 

geworden:120 Es müssen nicht gleich eine Rechtsform- und/oder Finanzierungsneutralität einge-

führt werden. Auch kleinere Reformschritte oder Vereinfachungsmaßnahmen sind ein Fort-

schritt, wenn sie in die richtige Richtung führen.  

                                     
119  Zum gleichen Fazit kommen in ihrer Analyse auch Kainz, Robert / Knirsch, Deborah / Schanz, Sebastian, 

Schafft die deutsche oder österreichische Begünstigung für thesaurierte Gewinne höhere Investitionsanreize?, 
Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Diskussionsbeitrag Nr. 41/2008, 
www.arqus.info/cms/index.php/arqus/workingpapers_de (Stand: 15.01.2009), S. 1-25 (23-25). 

120  Zur knappen Übersicht über die bislang gescheiterten Steuerreformversuche in Deutschland vgl. Stiftung 
Marktwirtschaft, Entwurf eines Einkommensteuergesetzes, a. a. O. (Fn. 108), S. 32. 
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